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W
issen ist Macht. Stimmt 
dieses geflügelte Wort, das 
auf den englischen Philo-
sophen  Francis Bacon zu-
rückgeht, sind wir heute 
über alle Maßen mächtig. 

Denn der Zeitraum, in dem sich das Wissen der 
Menschheit verdoppelt, wird immer kürzer. Waren 
es 1950 noch 50 Jahre, verkürzte sich der Zeitraum 
im Jahr 1980 auf sieben Jahre. 2010 waren es knapp 
vier Jahre und 2020 brauchte es nur noch 73 Tage, 
bis sich die Erkenntnisse verdoppelt hatten. Das 
Tolle daran: Wissen ist weltweit zugänglich, ein 
großer Teil der Menschheit kann davon profitieren. 
So ermöglichen digitale Technologien einen nahe-
zu unbegrenzten Zugang zu Informationen und Bil-
dungsressourcen. 

Zeit und Wege sparen

Dies betrifft zum einen die bloße Nachricht. Zum 
anderen aber machen Online-Plattformen, E-
Books, Lern-Apps und -Videos sowie Chatpro-
gramme und Videokonferenzen Wissen jederzeit 
und beinahe überall verfügbar. Dies ist für jeden 
von Vorteil. Menschen in abgelegenen Regionen 
oder im ländlichen Raum, wo die Bildungsein-
richtung in der Regel nicht gerade um die Ecke 
angesiedelt ist, können Onlineangebote nutzen, 
was Zeit, Wege und damit auch Geld spart. Zudem 
ermöglichen digitale Lernumgebungen personali-
siertes Lernen. Lernplattformen können den Fort-
schritt der Lernenden verfolgen und individuell 
zugeschnittene Inhalte und Übungen anbieten. 

Praxisnahe und interaktive 
Lernmethoden

Dies betrifft Studierende, Auszubildende und Teil-
nehmende von Weiterbildungen und Qualifizierun-
gen gleichermaßen. Als Nebeneffekt werden das 
selbstbestimmte Lernen und die Selbstorganisation 
gefördert. Und nicht zu vernachlässigen: Jeder und 
jede lernt nach persönlichem Tempo. Dies kann ge-
rade bei beruflicher Weiterbildung von großem 
Nutzen sein, wenn man sich den Lerninhalten nach 
eigenem Zeitplan widmen kann. Gerade für Be-
rufstätige, die sich neben der Arbeit fort- und wei-
terbilden möchten, ist dies ein großer Vorteil ge-
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Chancen und Herausforderungen der Aus- und Weiterbildung 



TITEL DIGITALISIERUNG IN DER BILDUNG 

Der Hauptgrund für eine stärkere Rückkehr zur Präsenz 
ist trivial: Die Leute merken sich mehr und bringen sich 
wesentlich stärker ein. Außerdem sind Emotionen viel 
besser bearbeitbar.

dort angekommen sind. Daneben müssen auch di-
gitale Bildungsressourcen qualitativen Standards 
und genauso Kontrollen unterliegen. Auch was di-
gital vermittelt wird, muss korrekt, aktuell, päda-
gogisch und didaktisch sinnvoll sein, einen Quali-
tätsverlust darf es beim Onlinelernen nicht geben. 
Auch dies müssen Bildungseinrichtungen gewähr-
leisten, wenn sie im Wettbewerb bestehen wollen. 

Neue Rolle für die Lehrenden

Als die Corona-Pandemie digitales Lernen erfor-
derlich machte, mussten sich auch die Lehrkräfte in 
Windeseile umstellen. Die hat Kompetenzen in die 
Schulen und Bildungseinrichtungen getragen, die 
weiterentwickelt werden müssen. Pädagoginnen 
und Pädagogen, Dozentinnen und Dozenten, Aus-
bilderinnen und Ausbilder müssen sich selbst fort-
laufend weiterbilden und mit dem digitalen Fort-
schritt Schritt halten, um entsprechende Inhalte zu 
vermitteln, aber ganz entscheidend auch, um digi-
tale Instrumente effektiv und sinnvoll nutzen und 
einsetzen zu können. Dazu gehört auch, ihre Schü-
lerinnen und Schüler bzw. Studierende und Teil-
nehmende an Weiterbildungs- und Qualifzierungs-
programmen zu motivieren, zu betreuen und zu 
begleiten, auch wenn der Unterrichtsstoff nur oder 
überwiegend online vermittelt wird. Denn wer 
nicht oder nicht nur der direkten Kontrolle durch 
Lehrende unterliegt, wird mitunter mit fehlender 
Motivation oder Lerndisziplin zu kämpfen haben.

Eine gewisse Ernüchterung 
ist eingekehrt

Wie die Digitalisierung in der Praxis raumgreifend 
ist, zeigt die Praxisfeld Akademie aus Remscheid. 
„Neben der systemischen Organisationsberatung 
ist die Akademie unser zweites Standbein gewor-
den und wächst weiter. Insofern sammeln wir stetig 
Erfahrungen und probieren kontinuierlich digitale 
Tools und Arbeitsweisen aus“, sagt Praxisfeld-Ge-
schäftsführer Holger Schlichting. So seien digitale 
Workshop- und Bildungsarbeit nicht mehr wegzu-
denken und an vielen Stellen extrem nützlich. 
„Rund 30 Prozent unserer Workshops und Weiter-
bildungen finden rein digital statt. Zwischenzeit-
lich waren es 50 Prozent“, so Schlichting. Es sei 
aber eine gewisse Ernüchterung eingekehrt: „Die 
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genüber dem rein analogen Lernen früherer Tage. 
Überdies ermöglichen digitale Medien interaktive 
und praxisnahe Lernmethoden, wie zum Beispiel 
Simulationen und virtuelle Realität. Diese Metho-
den steigern die Motivation und das Engagement 
der Lernenden, da sie praxisnahe und ansprechende 
Lernumgebungen schaffen. Weiterhin  fördern die 
digitalen Möglichkeiten auch kooperatives Lernen 
und Netzwerken, was dem Austausch und der Zu-
sammenarbeit zwischen Lernenden, Lehrkräften 
und Dozentinnen und Dozenten gut tut – und das 
über Stadt- und sogar Landesgrenzen hinweg. 

Zugang ermöglichen

Gleichwohl werden Bildungsinstitute auf Präsenz-
unterricht „vis à vis“ nicht verzichten können und 
auch wollen. Der Mensch als soziales Wesen 
braucht unmittelbare Kontakte, zudem hat trotz der 
weiten Verbreitung digitaler Technologien nicht je-
der auch Zugang dazu – sei es, weil die entspre-
chende Infrastruktur mit schnellen Datenleitungen 
fehlt oder es schlichtweg an Endgeräten oder deren 
Bedienkompetenz mangelt. Das mag sich ändern, 
für den Moment steht die analoge Vermittlung von 
Bildungsinhalten aber immer noch sehr im Fokus. 

Auch online sind Qualitätsstandards 
gefordert

Herausforderungen, für die jeder Bildungsträger 
Lösungen finden muss, betreffen die Themen Da-
tenschutz und Datensicherheit. Die Nutzung digi-
taler Lernplattformen und -tools erfordert die Er-
hebung und Speicherung persönlicher Daten. Es 
ist somit wichtig, sichere Systeme zu etablieren 
und den verantwortungsvollen Umgang mit Daten 
zu garantieren. Zu berücksichtigen gilt auch, dass 
die Implementierung und Wartung digitaler Tech-
nologien Geld kostet, personelle Ressourchen bin-
det und/oder externe Unterstützung benötigt. On-
line-Angebote, die an der Technik scheitern, 
werden schneller vom Markt verschwinden als sie 

Holger Schlichting ist 
Geschäftsführer des  
Beratungsunternehmens  
Praxisfeld und der  
Praxisfeld Akademie. 



TITEL DIGITALISIERUNG IN DER BILDUNG 

Entscheiderinnen und Entscheider wägen inzwi-
schen wieder mehr ab.“ Zu unterscheiden seien fol-
gende Situationen: 1. Die Teilnehmenden sind geo-
grafisch weit verteilt und die Workshops sind kurz 
und stark von Sachinhalten geprägt - hier sei fast 
alles digital. Und 2.: Längere Weiterbildungen wer-
den von der Mehrheit der Kunden als Hybridformat 
geschätzt. Also physische Präsenz zumindest am 
Anfang und am Ende einer Terminserie. 
Auch bei starker geografischer Verteilung würden 
strategische oder anderweitig unternehmenskriti-
sche Inhalte, wo – stark - unterschiedliche Meinun-
gen erwartet werden, physisch abgehalten, erklärt 
der Geschäftsführer und ergänzt: „Der Hauptgrund 
für eine stärkere Rückkehr zur Präsenz ist trivial: 
Die Leute merken sich mehr und bringen sich we-
sentlich stärker ein; außerdem sind Emotionen viel 
besser bearbeitbar.“ 

Die Abwesenheit von Ablenkung

Und gerade gehe ja ein neuer Trend durch die Me-
dien: „raw-dogging“. „Das ist die etwas vulgärere 
Version des Zen-Gedankens. Es geht darum, das 
mit voller Achtsamkeit zu tun, was man tut und 
nichts anderes. Viele Menschen haben erkannt, 
dass sie vor lauter digitalem Multitasking nirgend-
wo mehr richtig bewusst da sind, während sie stän-
dig noch mal eben E-mails nebenher lesen oder 
beim Putzen Podcasts hören.“ So sei es auch bei di-
gitalen Meetings, in denen die Hälfte der Teilneh-
menden nebenher schon Vorbereitungen für den 
nächsten Call treffe. „Ein Grund dafür ist, dass wir 
eben auch physische und emotionale Wesen sind 
und in der Präsenz ganz anders kommunizieren als 
im rein Digitalen. Man könnte auch sagen, die sozi-
ale Kontrolle ist höher, wenn man in einem Raum 
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INTERVIEW SOZIALE KONTAKTE BLEIBEN WICHTIG

Herr Giese, wie hat die Digitalisierung die be-
rufliche Aus- und Weiterbildung verändert?
Die Digitalisierung hat für grundlegende Verän-
derungen bei der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung gesorgt. Online-Lernplattformen, digitale 
Unterrichtswelten und digitale Lernmaterialien 
ermöglichen flexibles und ortsunabhängiges Ler-
nen. 
Zudem haben digitale Tools die Interaktivität und 
Individualisierung des Lernens erhöht, was zu ei-
ner besseren Anpassung an die Bedürfnisse der 
Lernenden führt. Sicher stehen wir erst am An-
fang, deswegen hat sich in unserem Bildungsver-
band beispielsweise eine eigene Arbeitsgruppe 
zum Thema Digitalisierung, die immer stärker 
von unseren Mitgliedsunternehmen nachgefragt 
und in Anspruch genommen wird, zusammenge-
funden.
 
Welche Entwicklungen erwarten Sie zukünftig, 
auch durch das Thema Künstliche Intelligenz 
(KI)?
Künstliche Intelligenz (KI) wird eine immer grö-
ßere Rolle spielen, insbesondere in der Erstellung 
von Lerninhalten und vor allem bei der Personali-
sierung von Lerninhalten und der Automatisie-
rung administrativer Aufgaben. Wir erwarten, 

dass adaptive Lernsysteme, die sich an den Fort-
schritt und die Bedürfnisse der Lernenden anpas-
sen, weiterentwickelt werden. Zudem könnten KI-
gestützte Analysen helfen, den Erfolg von 
Bildungsprogrammen besser zu messen und wei-
ter zu optimieren. Aus Sicht unseres Bildungsver-
bands ist es vor allem auch sehr interessant, wie 
wir diese Entwicklungen, zum Beispiel in der Zu-
sammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit 
und anderen Förderträgern wie etwa dem Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, 
mitgestalten können.

Wie sollte heute ein guter Bildungsträger auf-
gestellt sein? Welche Angebote sollte er den 
Teilnehmenden seiner Programme machen?
Ein zukunftsorientierter Bildungsträger, der nicht 
nur eine Nische bedienen möchte, sollte eine gute 
Mischung aus digitalen und traditionellen Lern-
methoden anbieten können. Bildungsanbieter 
müssen sich auf sehr viele verschiedene Zielgrup-
pen, vom An- und Ungelernten, möglicherweise 
auch mit geringen Deutschkenntnissen bis zu 
akademischen Berufen einstellen. Wichtig sind 
flexible Lernformate, die sowohl Online- als auch 
Präsenzunterricht umfassen. Zudem sollten Bil-
dungsträger moderne Technologien wie Virtual 
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Soziale Kontakte am Lernort 
bleiben wichtig – online 
oder in Präsenz
Hybride Modelle, die sowohl Präsenz- als auch Online-Elemente kombinieren, werden wahr-
scheinlich die Zukunft der Bildungslandschaft prägen, prognostiziert Joachim Giese, Vorstand 
des Bildungsträgers WBS Gruppe und Vorstandsmitglied im Bundesverband der Träger berufli-
cher Bildung e.V. (BBB). Dies bedeutet eine massive Veränderung in Bildungsprozessen, hinzu 
kommen die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz. In dem Umbruch liegen aber auch große 
Chancen, um berufliche Bildung individueller, interessanter und an den Erfordernissen des Ar-
beitsmarktes zielgenauer zu gestalten. Im Gespräch mit dem „Bergischen Unternehmer“ sprach 
der Bildungsexperte über den Wandel in der beruflichen Bildung, die vor dem Hintergrund der 
aktuellen Fachkräfteproblematik größer denn je ist. 



INTERVIEW SOZIALE KONTAKTE BLEIBEN WICHTIG

Joachim Giese ist Vor-
stand der WBS Gruppe 
und Vorstandsmitglied im 
Bundesverband der Trä-
ger beruflicher Bildung 
e.V. (BBB). 

Ja, das Lernen ist durch die Digitalisierung indi-
vidueller geworden. Lernende können in ihrem ei-
genen Tempo und nach ihren eigenen Interessen 
lernen. Online-Kurse, KI-gestützte Tutoren und 
Lernplattformen bieten eine Vielzahl von Res-
sourcen, die es ermöglichen, auch innerhalb der 
Lerngruppe eine individuelle Lerntiefe und ein an 
die Nutzenden angepasstes Lerntempo zu verfol-
gen. 
Diese Binnendifferenzierung ist ein wichtiger 
Vorteil der digitalen und von KI geprägten Inhal-
te. Allerdings bleibt die Rolle von Mentoren und 
Lehrenden essentiell wichtig, um Lernende zu 
unterstützen und zu motivieren.

Sie haben es gerade angesprochen: Wird der 
Unterricht „face to face“ zukünftig überhaupt 
noch eine Rolle spielen? Oder wird sich Mobi-
lität und Flexibilität auch in der Bildungsland-
schaft durchsetzen?
„Face to face“-Unterricht gibt es ja auch in digita-
len Formaten und wird weiterhin eine wichtige 
Rolle spielen, insbesondere in Bereichen, die eine 
direkte Interaktion erfordern. Und wenn es um 
fachpraktische Inhalte geht, wird „Face to face“ 
für viele weiterhin erste Wahl bleiben Berufliche 
Bildung ist oft mit Brüchen in der Erwerbsbiogra-
phie verbunden und damit sind die sozialen Kon-
takte am Lernort wichtig, selbst wenn es für das 
Lernen nicht unbedingt erforderlich ist. 
Viele Teilnehmende haben die Wahl zwischen 
Remote und Standort und wählen trotzdem den 
Standort. Allerdings wird die Bedeutung von mo-
bilen und flexiblen Lernformaten zunehmen. Hy-
bride Modelle, die sowohl Präsenz- als auch On-
line-Elemente kombinieren, werden 
wahrscheinlich die Zukunft der Bildungsland-
schaft prägen.

Wie sehen Sie die Zukunft der Lehrenden in 
der Berufs- und Weiterbildung? Muss sich je-
mand Sorgen um den Erhalt seines Arbeits-
platzes machen?
Aus vielerlei Gründen wächst der Weiterbildungs-
bedarf enorm in den nächsten Jahren. Daher glau-
be ich, die Rolle der Lehrenden wird sich verän-
dern, aber sie bleibt unverzichtbar. Natürlich 
werden sich Lernprozesse verändert, so werden 
Lehrende zunehmend als Tutoren, Lernbegleiter 

Reality (VR) und Augmented Reality (AR) nut-
zen, um praxisnahe Lernerfahrungen zu ermögli-
chen. Ein umfassendes Unterstützungsangebot, 
das individuelle Beratung und Betreuung ein-
schließt, ist ebenfalls essenziell. Über die Bewer-
tung, ob ein Bildungsträger als gut oder schlecht 
eingestuft wird, entscheiden in diesem engen 
Markt am Ende die Kundinnen und Kunden.  
Zur besseren Orientierung und Transparenz  
erarbeiten wir gerade auf Verbandsebene einen 
Kriterienkatalog, der Interessenten weiterhelfen 
kann.
 
Ist Lernen durch die Digitalisierung individuel-
ler geworden? Mit anderen Worten: Wie autark 
kann man sich weiterbilden?
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Soziale Kontakte am Lernort 
bleiben wichtig – online 
oder in Präsenz



und Coaches agieren, um die Lernenden individu-
ell zu unterstützen und zu motivieren. Es wird 
wichtig sein, dass Lehrende sich kontinuierlich 
weiterbilden und digitale Kompetenzen erwerben, 
um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. 
Sorgen um den Arbeitsplatz müssen sich Lehren-
de nicht machen, solange sie bereit sind, sich kon-
tinuierlich anzupassen und weiterzuentwickeln. 
Und weil wir durch den steigenden Weiterbil-
dungsbedarf auch mehr Lernende haben werden, 
brauchen wir langfristig genauso auch Lehrkräf-
te, auch wenn der Lernprozess durch KI effekti-
ver werden wird. In der Summe werden das sogar 
mehr sein als heute. 
 
Wie können Prüfungen und Examen auch in 
Zeiten von Digitalisierung und KI gerecht ge-
staltet werden?
Digitale Prüfungsformate bieten viele Möglichkei-
ten, um Fairness und Transparenz zu gewährleis-
ten. KI-gestützte Systeme können helfen, Prüfun-
gen zu personalisieren und Betrugsversuche zu 
verhindern. Zudem können kontinuierliche Bewer-
tungsmethoden, die den individuellen Lernfort-
schritt über einen längeren Zeitraum messen, an 
Bedeutung gewinnen. Wichtig ist, dass Prüfungen 
und Abschlusszeugnisse und -zertifikate so gestal-
tet werden, dass sie die tatsächlichen Kompetenzen 
und Kenntnisse der Lernenden widerspiegeln.
 
Qualifikation ist in der heutigen Arbeitswelt 
wichtiger denn je. Inwieweit kommt es da auf 

fortschrittliche Bildungsträger und Berufsbil-
dungseinrichtungen an?
Fortschrittliche Bildungsträger und Berufsbil-
dungseinrichtungen spielen eine entscheidende 
Rolle, um den Anforderungen der modernen Ar-
beitswelt gerecht zu werden. Sie müssen flexibel 
und innovativ sein, um auf die sich schnell ändern-
den Bedürfnisse des Arbeitsmarktes reagieren zu 
können. Durch die Integration neuer Technologien 
und die Entwicklung praxisnaher Bildungsangebo-
te können sie sicherstellen, dass Lernende die not-
wendigen Qualifikationen und Kompetenzen er-
werben, um auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu 
sein.  Neben den reinen Qualifikationen als Tür-
öffner in Jobs, sehen wir allerdings auch einen im-
mer stärker werdenden Trend hin zu einer Kompe-
tenzorientierung. Das heißt, dass es nicht mehr nur 
um den reinen Schul- und Berufsschulabschluss 
gehen wird. Vielmehr müssen wir die Teilnehmen-
den an Bildungs- und Weiterbildungsprogrammen 
mit future skills ausstatten. Der reine Berufsab-
schluss ist somit das Fundament, auf dem man auf-
bauen kann. Denn man muss davon ausgehen, dass 
es den einen oder anderen Beruf in zehn Jahren so 
nicht mehr geben wird. Das bisher Erlernte und die 
bisherigen Erfahrungen sind aber nicht vergebens, 
denn auf ihrer Grundlage kann man neue Kompe-
tenzen erwerben – auch und gerade durch die Hilfe 
der Bildungsträger.  

Das Gespräch führte Stefanie Bona
Foto: WBS 
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sitzt und die Notebooks und Smarphones weglegt. 
Das merken wir übrigens auch in der guten Auslas-
tung unserer Tagungsräume, die wir extern vermie-
ten. Die Kunden schätzen die Abwesenheit von Ab-
lenkung. Einer hat uns sogar gebeten, das Gast-Wlan 
abzuschalten“, berichtet Holger Schlichting. 
Hinsichtlich KI befinde man sich intensiv in der 
Erprobung. „Mit einem Partner zusammen haben 
wir auch schon Einführungsseminare in KI gege-
ben. Für die Bewältigung großer Textmengen nut-
zen wir die Möglichkeit, uns über Zusammenfas-
sungen einen Überblick geben zu lassen. Für eine 
wissenschaftliche Befragung bei über 200 Ent-
scheidern haben wir uns Auswertungsvorschäge 
machen lassen. Aber wir müssen am Ende doch 
noch alles kontrollieren, da man nie weiß, ob sich 
nicht Fehler einschleichen“, gibt er zu bedenken. 
Generell sehe man den klassischen Ablauf des 
„Gartner Hype Cycles“: Ein Thema beginnt klein, 
wird wahnsinnig hochgejazzt, dann macht sich 
Enttäuschung breit und am Ende breitet es sich 
dann aber doch stetig und unaufhaltsam aus. So 
sehe es auch bei KI aus. 
„Für uns als systemische Organisationsberatung 
ist der Kern der Arbeit nicht wirklich betroffen. 
Der ist zu beziehungsabhängig und braucht auch 
Intuition, zum Beispiel die  Wahrnehmung von 
Körpersprache und die Möglichkeit, ´zwischen 
den Zeilen zu leseǹ  und mit den starken Emotio-
nen umzugehen, die in Veränderungsprozessen 
nicht nur bei dem Mitarbeitenden, sondern gerade 
auch in der Führungsebene ausgelöst werden.“ 

Handlungsfelder bearbeiten

So stellen sich die Bildungsträger auf die digitale 
Zukunft ein, ohne die Vorzüge des analogen Ler-
nens zu vergessen. Dazu hat der Bundesverband 
der Träger beruflicher Bildung (BBB) einen Ar-
beitskreis implementiert, der verschiedene Hand-
lungsfelder identifiziert hat. Dazu gehören   ziel-
gruppendifferenzierte Qualitätsregeln, eine neue 
Definition von „Standort/Lernort“, ein unbüro-
kratischer Prozess zur Anpassung des Weiterbil-
dungsangebots und mehr Flexibilität im Qualifi-
zierungschancengesetz (QCG). 

Neue Wege im Prüfungswesen

Insgesamt bietet die Digitalisierung unbestritten 
enorme Chancen für die Aus- und Weiterbildung. 
Sie verbessert den Zugang zu Bildung, ermög-
licht personalisiertes Lernen und fördet interak-
tive sowie f lexible Lernmethoden. Wer diese 
Chancen nutzen will, muss sich gleichzeitig den 
genannten Herausforderungen stellen. Dazu ge-
hört entscheidend auch das Prüfungswesen, das 
hier noch nicht angesprochen wurde. Auch hier 
muss es Lösungen geben, um Prüfungsleistungen 
transparent und gerecht zu bewerten. Dies gilt 
gerade vor dem Hintergrund des rasanten Fort-
schritts in der KI. 

Text: Stefanie Bona
Fotos: Shutterstock, Praxisfeld
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PRAXISFELD GmbH – Organisationsberatung und systemische Weiterbildung
Karlstraße 2
42897 Remscheid

www.praxisfeld.de |  team@praxisfeld.de |  Tel. :  02191/46455-0 

Systemische Weiterbildung und Beratung für 
Zukunftsfähigkeit und Erfolg

Organisationsentwicklung Führungskräfteentwicklung

Strategie & OKR Agilität & Selbstorganisation

Reflexion für Geschäftsführer:innen
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ERFOLGREICH BERGISCH ZUKUNFTSFAKTOR VIELFALT

Neue Schubkraft für mehr Drive
Die Automotive-Branche in Deutschland ächzt unter schwerer Last. 43,1 Prozent der Fahrzeugbauer 
klagen über fehlende Aufträge. Die Exporterwartungen sind um 16,8 Punkte gesunken. Die Kapazi-
tätsauslastung liegt mit 77,7 Prozent neun Zähler unter dem Mittelwert. Und der Ifo-Geschäftskli-
ma-Index steht auch nicht auf erfreulich. Im Vergleich zum Juni hat sich im Folgemonat die Stimmung 
nahezu um das Doppelte auf 18,3 Negativ-Punkte verschlechtert. Hinzu kommen exorbitant steigende 
Energiepreise, der Dauerbrenner Fachkräftemangel und eine Absatzflaute im Bereich E-Mobilität – 
von zusätzlichen Gesetzeshürden aus der EU und einer wenig motivierenden Wirtschaftspolitik ganz 
zu schweigen. Also Grund genug, um sich im Jammertal einzurichten? Keineswegs.

I Im Bergischen sind Tatkraft und Zuversicht 
zu Hause. Dies beweist einmal mehr die 
jüngste Initiative eines weitgespannten Netz-

werks. Dabei handelt es sich um ein Kooperations-
projekt der Bergischen Universität Wuppertal, der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, der Hoch-
schule Bochum, der GLW Velbert und automotive-
land.nrw. Auf den Weg gebracht haben es IG Me-
tall und Arbeitgeberverbände, die als Sozialpartner 
der Region die Aktion auch weiterhin maßgeblich 
unterstützen und begleiten. Sie alle verbindet das 
gemeinsame Ziel, den ansässigen Automobilzulie-
ferern zu helfen, ihren eigenen Weg durch die Kri-
se zu finden und fit für die Herausforderungen der 
Zukunft zu werden. 

Vernetzt, um zu helfen.

TRAIBER.NRW heißt das Projekt, das seit dem 
Start bereits über zwölf Betriebe erfolgreich beglei-
tet. Der Name steht für Transformation der Auto-
motive Industrie in der Bergischen Region. Vom 
Bundeswirtschaftsministerium mit 4,1 Millionen  
Euro bis Mitte 2025 gefördert, umfasst die Projekt-
region die Städte Wuppertal, Remscheid, Solingen 
und Düsseldorf zusammen mit den Kreisen Mett-
mann, Neuss, Ennepe-Ruhr und dem Oberbergi-
schen Kreis, der in einer Scharnierfunktion die 
Schnittstelle zu den benachbarten Transformations-
Netzwerken ATLAS und TrendAuto 2030+ bildet. 
Nach dem Abschluss erforderlicher Basisarbeiten 
liegt nun seit Anfang dieses Jahres die regionale 

Transformationsstrategie Version 1.0 bereit, auf de-
ren Grundlage die individuelle Betreuung erfolgt. 
Teilnehmen können alle Firmen, deren Portfolio ei-
nen Automotive-Anteil von mindestens zehn Pro-
zent enthält. Die Laufzeit der Aktion endet im Juni 
nächsten Jahres.

Baustellen mit Handlungsbedarf

Im Rahmen diverser Workshops wurden zunächst 
sechs Handlungsfelder ermittelt, bei denen die re-
gionale Strategie für die Transformation der Auto-
motive Industrie in der Bergischen Region anset-
zen kann. Im Einzelnen sind dies:

•	Der Fachkräftemangel
Gute Mitarbeiter werden dringend gesucht, aber 
viel zu selten gefunden. Nur gemeinsam kann die-
sem Fehlen von geeigneten Arbeitskräften begeg-
net werden. Eine besondere Rolle spielt in diesem 
Zusammenhang das Thema Nachwuchs, um den 
es ebenfalls schlecht bestellt ist.

•	Die Qualifizierung der Belegschaft
Der automobile Wandel in den Bereichen Elektri-
fizierung, Automatisierung und Digitalisierung 
erfordert einen Ausbau der vorhandenen Kompe-
tenzen, um mit dem technologischen Fortschritt 
mithalten zu können. Zu diesem Zweck sind maß-
geschneiderte Qualifizierungsangebote notwen-
dig, die Kenntnis und Wissen praxisnah erwei-
tern.



 

Neue Schubkraft für mehr Drive
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Das Projektkonsorti-
um bei der Vorstel-
lung der Transformati-
onsstrategie 1.0.

•	Die Attraktivität des Standorts
Die Nachrichten alarmieren. Immer mehr Unter-
nehmen zieht es ins Ausland, verlagern ihre Pro-
duktion und investieren dort, wo wirtschaftlich 
günstigere Bedingungen und interessante Absatz-
märkte mehr Rendite erwarten lassen. Hier gilt es 
gegenzusteuern. Nicht zuletzt auch deshalb, um 
Fachkräfte in der Region zu halten. Im TrAIBeR-
Strategiepapier besitzt die Qualitätssteigerung des 
Standorts einen hohen Stellenwert.

•	Die Globalisierung
Um den Wohlstand zu sichern und zu mehren, ist es 
erforderlich, über den bergischen Tellerrand zu schau-
en. Denn erfolgreiche Geschäfte werden verstärkt in-
ternational gemacht. Die Konsequenz für die heimi-
schen Autozulieferer heißt: Neue Märkte erschließen 
und grenzüberschreitende Partnerschaften eingehen. 
Oder sogar andere Geschäftsmodelle entwickeln, mit 
denen man im globalen Wettbewerb punkten kann. 
Bei dieser Aufgabe liefert das regionale Transforma-
tions-Hilfspaket umfangreiche Unterstützung.

•	Der Wissenstransfer
Mit anderen Kompetenzen und Erfahrungen tei-
len. Dieser branchenübergreifende Austausch bie-
tet einen sinnvollen Lösungsansatz, um die unter-
nehmerische Transformation aktiv gestalten zu 
können. Mehr noch. Wissenswertes über Ex-
portstrategien, neue Technologien, Trends und In-
novationen aus dem In- und Ausland schafft eine 
solide Basis für das eigene Vorankommen.

•	Die Vernetzung
Vor Ort zusammenarbeiten mit dem Ziel, gemein-
sam besser zu werden. Denn durch die Bündelung 
der Kräfte und bedarfsorientierte Kooperationen 
ist die regionale Automobilzulieferindustrie in der 
Lage, sich flexibel an die Veränderung der Stand-
ortfaktoren anzupassen. Dabei geht es unter ande-
rem darum, „nicht auf den großen Transformati-
onsplan zu warten, sondern begeisterungsfähige 
Partner vor Ort zu suchen und mutig in kleinem 
Maßstab Dinge auszuprobieren“, wie die Rektorin 
der Bergischen Universität vorschlägt,

Viele Steine im Weg

Das Transformations-Netzwerk TRAIBER.NRW 
hat sich die Aufgabe gestellt, die spezifischen Be-
dürfnisse der betreffenden Unternehmen im 
Bergischen Land zu ermitteln und daraufhin ent-
sprechende Maßnahmen abzuleiten und zu entwi-
ckeln. Auf diese Weise sollen Betriebe neue 
Schubkraft erhalten, um anstehende Erfordernisse 
mit dem nötigen Drive anzupacken und umzuset-
zen. Insbesondere Firmen aus der Metallverarbei-
tung und dem Elektrobereich müssen sich auf etli-
che konfliktbedingte Veränderungen einstellen. 
Dazu gehören aktuelle Probleme mit Lieferketten, 
explodierende Kosten für Gas, Strom und Öl, der 
schleppende Ausbau der Digitalisierung sowie 
verschiedene gesetzliche Regelungen wie die 
CO2-Reduktion, der Wegfall der Förderung von 
E-Fahrzeugen oder auch der steigende Mindest-



ERFOLGREICH BERGISCH ZUKUNFTSFAKTOR VIELFALT

lohn. Ebenfalls macht der demografische Wandel 
zahlreichen Betrieben zu schaffen. Je schneller 
die Schwierigkeiten zunehmen, desto dringender 
wird der Handlungsbedarf. Allerdings lassen sich 
die unterschiedlichen Treiber der Veränderungen 
sowie deren Lösungen nicht voneinander trennen. 
So braucht es gut ausgebildete Fachkräfte, um die 
Digitalisierung voranzubringen. Gleichzeitig wer-
den resiliente und stabile Geschäftsaussichten und 
Regulierungen benötigt, um die notwendigen In-
vestitionen finanzieren zu können.

Was ist, was soll, was muss?

Für die meisten Unternehmen steht am Anfang 
eine grundlegende Frage: Wo gibt es in meinem 
Betrieb Ansatzpunkte für eine Transformation, 
die einerseits für mehr Krisenfestigkeit sorgt und 
andererseits die Zukunft im Markt sichert? 
Hier kommt der kostenlose Orientierungs-Check 
von TRAIBER für die regionale Automotive-
Branche zum Einsatz. Dabei werden systematisch 
die Ist- und Sollsituationen in unterschiedlichen 
Geschäftsbereichen untersucht. Auf den Prüfstand 
kommen Unternehmensstrategie, Management-
systeme, Produkte und Fertigung, Organisation, 
Personal sowie die Beziehungen zu Kunden und 
Lieferanten. Ebenso analysieren die TRAIBER-
Experten das Fördermanagement und die Koordi-

nation von Partnerschaften. Auf Basis dieser Be-
standsaufnahme lassen sich die notwendigsten 
Aktivitäten mit dem größten Wirkungsgrad iden-
tifizieren. Je nachdem erhält der jeweilige Betrieb 
im Anschluss passende Hinweise zur Realisie-
rung. Sollte sich ein Unternehmen daraufhin ent-
scheiden, die Branche zu wechseln, wird ihm nach 
Möglichkeit geholfen, ein neues Geschäftsmodell 
zu erarbeiten. Dazu liefert die Überlegung, wie 
und wohin sich der Betrieb mit den vorhandenen 
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Stephan A. Vogelskamp, Ge-
schäftsführer von automo-
tivland.NRW und der Bergi-
schen Struktur- und 
Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft, möchte mit seinen 
Mitstreitern die Transforma-
tion in der Region nach vor-
ne bringen.

Jede Menge Geld

Investitionen sind teuer. Es geht aber 
glücklicherweise auch preiswerter. Mit 
Hilfe des Fördernavigators von TrAIBeR.
NRW lässt sich leicht ermitteln, wo und wie 
viele Zuschüsse ein Automobilzulieferer für 
die Finanzierung seines Transformations-
Projekts bekommen kann. An dieser Stelle 
ein Überblick über die wichtigsten Förder-
programme, die speziell auf die Ansprüche 
der bergischen Unternehmen der Branche 
eingehen.

Netzwerk/Transfer

Förderung der Beteiligung an Auslandsmes-
sen, Delegations- und Unternehmerreisen. 
Für mittlere Unternehmen bis 249 Beschäf-
tigte.

Forschung und Entwicklung

Förderung von autonomem und vernetztem 
Fahren in öffentlichen Verkehren.
Für große und mittelständische Unterneh-
men.

Förderung der Forschung und Entwicklung 
im Bereich zukunftsweisender Energietech-
nologien. 
Für Unternehmen aller Größen.

Förderung von Verbundprojekten mit 
Leuchtturmcharakter zur Entwicklung digita-



Komponenten weiterentwickeln kann, richtungs-
weisende Denkanstöße.  Denn es liegt sämtlichen 
Beteiligten viel daran, dass das Unternehmen mit 
seinen Fähigkeiten und Ressourcen überlebt und 
die Arbeitsplätze erhalten bleiben, um letztlich die 
Region als Standort zu stärken. Interessenten ha-
ben noch bis Oktober 2024 Gelegenheit, sich bei 
TRAIBER.NRW  unter koordination@traiber.
nrw für einen kostenfreien Orientierungs-Check 
anzumelden

Die Weichen sind gestellt.

Stephan A. Vogelskamp, Geschäftsführer auto-
motiveland.nrw, bringt die Vorteile folgender-
maßen auf den Punkt, verbunden mit einem 
Kompliment an die bergische Unternehmer-
schaft: 
„Die Herausforderungen für die bergischen Un-
ternehmen, insbesondere die Automobilzuliefe-
rer sind nicht nur vor dem Hintergrund der 
Transformation groß, auch die Verteuerung der 
Produktion beispielsweise durch Energiekosten 
macht den Unternehmen zu schaffen.  Mit TrAI-
BeR.NRW können wir in diesen Zeiten wertvol-
len Support geben: Durch Information und Aus-
tausch schaffen wir eine solide Kenntnisbasis für 
jeden einzelnen. Der Kooperationspartner Uni-
versität bietet zudem kostenlose Orientierungs-
checks für Zulieferer an. Die Unternehmer sind in 
keiner einfachen Situation, aber wir können mit 
dem Projekt TrAIBeR zwei zentrale Eigenschaf-
ten der Bergischen Unternehmer nutzen: Sie ha-
ben immer Innovationskraft bewiesen, haben vie-
le Umbrüche bewältigt und sie haben das 
„Voneinander-Lernen“ kultiviert“. 

Text: Brigitte Waldens
Fotos: Gunnar Bäldle, BSW
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Anne Gebuhr ist Projektlei-
terin von TrAIBeR.NRW. 

Automotiveland.NRW
Kölner Str. 8
42651 Solingen

Fon 0212 881606993
Mail info@
automotiveland.nrw
Web www.traiber.nrw

Jede Menge Geld

ler Technologien. Für große und mittelstän-
dische Unternehmen.

Förderung der Entwicklung regenerativer 
Kraftstoffe durch die Finanzierung von 
Vorhaben, Machbarkeitsstudien und unter-
stützenden Dienstleistungen. Für große und 
mittelständische Unternehmen.

Förderung der Entwicklung von Systemen 
zur Hardware-Nachrüstung bei Diesel-
kraftfahrzeugen und mobilen Maschinen 
durch Hersteller von Systemen, die Partikel 
mindern oder den Umfang der Hardware 
reduzieren. Für Kleinstunternehmen, kleine 
und mittlere Firmen bis 249 Beschäftigte. 
 
 Aus- und Weiterbildung

Förderung der individuellen und betriebli-
chen Teilnahme an beruflicher Weiterbildung 
im Rahmen des Bildungsschecks NRW.
Für Mitarbeiter, Kleinstunternehmen, kleine 
und mittlere Firmen bis 249 Beschäftigte.

Ziehen wir an dieser Stelle ein vorläufiges 
Fazit. Das neue Projekt bietet der Auto-
motive Branche im Bergischen Land auf 
praxisgerechte Weise die Möglichkeit, ihr 
Standing im Markt zukunftsweisend zu 
optimieren, sich auf neue Herausforderun-
gen einzustellen und vorhandene Probleme 
zu meistern.



Der Fachkräftemangel ist weiterhin das drängendste 
Problem der deutschen Wirtschaft und stellt auch die 
Unternehmen in der bergischen Region vor große Her-
ausforderungen. Eine der wesentlichen Strategien da-
gegen liegt in einer konsequenten Aus- und Weiterbil-
dung, denn alleine mit Zuwanderung ist das Problem 
nicht zu lösen. Generell muss sich das Bewusstsein für 
den Wert von beruflicher Bildung ändern. Kontrapro-
duktiv ist da sicherlich, die vermeintlichen Verlockun-
gen des „schnellen Geldes“ durch einen überhöhten 
Mindestlohn als ungelernte Hilfskraft noch weiter 
auszubauen. Vielmehr müssen wir Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen bereits in der Schule verdeutli-
chen, dass ihre Lebenschancen und die Vermeidung 
von Armutsrisiken entscheidend von ihrem späteren 
Beruf abhängen. Nur die wenigsten von ihnen werden 
schließlich erfolgreiche Influencer, die von ihrem Ge-
schäftsmodell auch leben können. Wir müssen ehrlich 
sein und können die gesellschaftliche Entwicklung der 
letzten Jahre zu mehr Akademisierung und weniger 
dualer Ausbildung nicht binnen weniger Monate um-
kehren. Auch wenn das nach meiner festen Überzeu-
gung insbesondere für die jungen Erwachsenen, die 
Unternehmen und nicht zuletzt für uns als Gesellschaft 
mehr als sinnvoll wäre. Es ist notwendig, die Fachar-
beiterproblematik als gesamtgesellschaftliche Aufga-
be zu begreifen. So wollen und müssen wir als BZI 
Kompetenzzentrum Technik und Wirtschaft weiterhin 
im Rahmen unseres erweiterten Geschäftsmodells Nut-
zen stiften und wirksame Mehrwerte schaffen. Das 
sind für unsere Industrie und die Unternehmen die 
kompetente Qualifizierung, Aus- und Weiterbildung 
ihrer Stakeholder und Beschäftigten und genauso für 
Schülerinnen und Schüler sowie Erwachsene eine er-
folgreiche und zukunftsgewandte Aus- und Weiterbil-
dung. Nur so können beide, die Unternehmen und die 
von uns begleiteten Menschen, sicher und langfristig 
mehr Einkommen erzielen und sich ihre Ziele und 
Wünsche erfüllen.  

Ein Plädoyer für mehr Aus- 
und Weiterbildung 

AUS DER REGION GASTKOMMENTAR

Fo
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Alexander Lampe, Geschäftsführer BZI Kompe-
tenzcampus Technik und Wirtschaft Bergisches 
Land
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Entscheidungen zur Grund-
steuerwertfeststellung  

Das Bundesverfassungsgericht hatte im 
Jahr 2018 die bisherige Ermittlung der 
Grundsteuer wegen Verstoßes gegen den 
Gleichheitsgrundsatz (vgl. Art. 3 Abs. 1 
Grundgesetz) für verfassungswidrig er-
klärt und den Gesetzgeber zur Neurege-
lung verpflichtet. (1)Im Rahmen der 
Grundsteuerreform wurde die Grund-
stücksbewertung neu geregelt (sog. Bun-
desmodell). In diesem Zusammenhang 
wurde den Ländern die Möglichkeit zu 
einer abweichenden Gesetzgebung einge-
räumt (sog. Länderöffnungsklausel), wo-
von einige Bundesländer Gebrauch ge-
macht haben. In der Folgezeit wurden die 
Grundstückseigentümer zur Abgabe von 
Feststellungserklärungen aufgefordert, 
auf deren Grundlage die Finanzämter 

zwischenzeitlich einen Grundsteuerwert- 
und einen Grundsteuermessbescheid er-
lassen haben. Im nächsten Schritt müssen 
die Gemeinden – sofern noch nicht ge-
schehen – die Hebesätze festlegen und ab 
2025 auf Basis der neuen Grundsteuer-

messbeträge die Grundsteuer festsetzen.
Der Bundesfinanzhof hat nun in zwei 
Verfahren des vorläufigen Rechtsschut-
zes zu den neuen Bewertungsregelungen 
nach dem Bundesmodell entschieden, 
dass Zweifel an der Höhe der festgestell-
ten Grundsteuerwerte bestehen und Aus-
setzung der Vollziehung gewährt. (2) 
Nach Auffassung des Gerichts muss im 
Einzelfall die Möglichkeit bestehen, ei-
nen unter dem festgestellten Grundsteu-
erwert liegenden Wert des Grundstücks 
nachzuweisen, sofern der Grundsteuer-
wert erheblich über dem Verkehrswert 
liegt. Nach bisheriger Rechtsprechung zu 
anderen pauschalierenden und typisie-
renden Bewertungsverfahren ist dies der 
Fall, wenn der festgestellte Wert den 
nachgewiesenen niedrigeren Wert um 
mindestens 40 % übersteigt. (3)Die Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs betrifft 

der Bergische Unternehmer 08 |24			  35



AUS DER PRAXIS RECHT | STEUERN | FINANZEN

könne nicht allein durch eine Minderleis-
tung erklärt werden. Obwohl eine 
Dienstvereinbarung die Auswertung der 
Telefonzeiten zur Leistungs- und Verhal-
tenskontrolle von Arbeitnehmern unter-
sagte, hatte der Personalrat den Auswer-
tungen zugestimmt. Das Gericht ließ 
offen, ob die Daten rechtswidrig gewon-
nen worden waren. 
Es stellte fest, dass Daten, die vorsätzlich 
vertragswidriges Verhalten eines Arbeit-
nehmers belegen, selbst dann verwertbar 
sind, wenn die Datenerhebung nicht voll-
ständig den Datenschutzbestimmungen 
entspricht. Somit wurden die Kündigun-
gen als rechtens bestätigt.
(Quelle: HLB TREUMERKUR GmbH & 
Co. KG)

Die umsatzsteuerliche Organ-
schaft in Deutschland: Fluch 
oder Segen?

Die umsatzsteuerliche Organschaft ist 
ein Begriff, der in Unternehmenskreisen 
oft kontrovers diskutiert wird. Doch was 
genau verbirgt sich dahinter? Im Grunde 
handelt es sich um eine Regelung, die es 
Unternehmensgruppen ermöglicht, ihre 
Umsatzsteuer zusammenzufassen, sodass 
nur die sogenannte Organträgerin – also 
das Hauptunternehmen – eine Umsatz-
steuererklärung abgeben muss. Dies 
kann den Verwaltungsaufwand erheblich 
reduzieren und wird von vielen als will-
kommene Erleichterung gesehen.

Vorsicht vor Nachzahlungen
Für Unternehmensgruppen, die zum vol-
len Vorsteuerabzug berechtigt sind, ist 
die Organschaft meist positiv. Hier spa-
ren sich die einzelnen Tochtergesell-
schaften die Mühe, individuelle Steuerer-
klärungen abzugeben. Allerdings gibt es 
auch Schattenseiten: Wird die Organ-
schaft erst nachträglich erkannt und von 
den Finanzbehörden zwangsweise durch-
gesetzt, kann dies zu erheblichen 
Schwierigkeiten und Nachzahlungen 
führen.
Bundesfinanzhof bringt Organschaft 
vor den EuGH
Besonders interessant wird die Organ-
schaft jedoch für Unternehmen, die kei-
nen oder nur eingeschränkten Vorsteuer-
abzug haben, wie etwa im 
Gesundheitswesen, bei Finanzdienstleis-
tungen oder in der Immobilienbranche. 
Diese Branchen haben mit Sorge beob-
achtet, wie der Bundesfinanzhof (BFH) 
die Organschaft in einem Fall gleich 
zweifach vor den Europäischen Gerichts-
hof (EuGH) brachte. Dabei wurde auch 
die Wirksamkeit der Nichtbesteuerung 
von sogenannten Innenumsätzen – also 
Transaktionen innerhalb der Unterneh-
mensgruppe – in Frage gestellt.
BFH wird sich EuGH-Urteil beugen
Erfreulicherweise hat der EuGH in sei-
nem Urteil vom 11. Juli 2024 bestätigt, 
dass die deutsche Handhabung der um-
satzsteuerlichen Organschaft und die bis-
herige Behandlung von Innenumsätzen 
zulässig sind. Dies bedeutet für viele Un-
ternehmen eine enorme Erleichterung, da 
sie nicht mit zusätzlichen Steuerbelastun-
gen rechnen müssen. Auch wenn das 
letzte Wort beim BFH liegt, scheint es 
wahrscheinlich, dass dieser die Entschei-
dung des EuGH akzeptiert und somit „ei-
nen Deckel drauf macht“.
Forderung: Organschaft auf Antrag
Es gibt jedoch Stimmen, die eine Anpas-
sung der gesetzlichen Regelungen for-
dern. So wäre es wünschenswert – und 
mit europäischem Recht ohne Weiteres 
vereinbar –, wenn die umsatzsteuerliche 
Organschaft nur auf Antrag eintreten 

nur den vorläufigen Rechtsschutz. Eine 
abschließende Entscheidung ist damit 
nicht verbunden, insbesondere nicht hin-
sichtlich der Verfassungsmäßigkeit des 
neuen Bewertungsrechts insgesamt. Die 
Entwicklung der Rechtsprechung ist da-
her weiterhin abzuwarten. (1)  BVerfG- 
Urteil vom 10.04.2018 1 BvL 11/14, 1 BvL 
12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 
889/12.(2)  BFH-Beschlüsse vom 27.05.2024 
II B 78/23 (AdV) und II B 79/23 (AdV).(3)  
Siehe dazu BFH-Urteil vom 16.11.2022 II R 
39/20 (BStBl 2024 II S. 246).
(Quelle: Rinke Treuhand)

Fristlose Kündigung von 
„Low-Performern“ 

Die Kläger waren bei der Beklagten als 
Servicemitarbeiter beschäftigt und soll-
ten dort Telefondienste ableisten. Die Be-
klagte erhob nach Auswertung der Tele-
fonzeiten den Vorwurf, dass die Kläger 
im Zeitraum von drei Monaten nur „in 
besonders geringem Umfang“ Telefonate 
angenommen hätten. Statt der vorgege-
benen 60 % leisteten die Kläger lediglich 
zwischen 30 % und 35 % bzw. zwischen 
16 % und 33 % Telefonzeiten. Nach Zu-
stimmung des Personalrats kündigte die 
Beklagte aufgrund dieser Minderleistun-
gen fristlos. 
Die Kläger bestritten die Rechtmäßigkeit 
ihrer Kündigungen und forderten ihre 
Wiedereinstellung. Sie argumentierten, 
dass die Auswertung ihrer Telefonzeiten 
unzulässig und nicht durch eine Dienst-
vereinbarung gedeckt gewesen sei. Zu-
dem bemängelten sie das Fehlen einer 
vorherigen Abmahnung und die Nichtan-
hörung vor der Kündigung. Sie argumen-
tierten, dass ihr Telefonverhalten besten-
falls als unterdurchschnittliche Leistung 
zu bewerten sei und keineswegs als be-
trügerisch. Das Arbeitsgericht Bremen-
Bremerhaven kam am 14.12.2023 jedoch 
zu dem Schluss, dass die fristlosen Kün-
digungen gerechtfertigt waren. Die Klä-
ger hätten in einem Maße telefoniert, das 
auf eine vorsätzliche Vernachlässigung 
ihrer Arbeitspflicht hinwies und dies 
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würde. Zusätzlich oder alternativ wird 
für Unternehmen die Möglichkeit disku-
tiert, sich vom Finanzamt eine verbindli-
che Bestätigung über das Bestehen oder 
Nichtbestehen einer Organschaft einzu-
holen. Ob der Gesetzgeber diese Vor-
schläge umsetzt, bleibt abzuwarten.
(Quelle: Breidenbach-Gruppe (BDO Alli-
ance)

Einnahmen aus Insolvenzan-
fechtung als nachträgliche 
Betriebseinnahmen oder 
Änderung des 
Betriebsaufgabegewinns

Fließen zeitlich nach einer Betriebsauf-
gabe oder Betriebsveräußerung noch 
Einnahmen aus der ehemaligen betriebli-
chen Tätigkeit zu, so ist aus steuerlicher 
Sicht zu prüfen, ob diese als nachträgli-
che Betriebseinnahmen zu erfassen sind 
oder eine rückwirkende Änderung des 
Betriebsaufgabe-/Betriebsveräußerungs-
gewinns vorliegt. Dies kann einen Unter-
schied machen, weil der Betriebsaufga-
be-/Betriebsveräußerungsgewinn bei der 
Einkommensteuer begünstigt besteuert 
wird und unter bestimmten Vorausset-
zungen ein Freibetrag abgezogen wird. 

Das FG Baden-Württemberg hat mit Ent-
scheidung vom 28.11.2023 (Az. 8 K 
1180/21) entschieden, dass die zivilrecht-
liche Rückabwicklung vor Betriebsaufga-
be vorgenommener Rechtsgeschäfte – im 
Streitfall auf Grund Insolvenzanfechtung 
– stets zur steuerlichen Rückwirkung auf 
den Zeitpunkt der Betriebsaufgabe führt 
und somit im Rahmen des Aufgabege-
winns zu berücksichtigen ist. Die Insol-
venzanfechtung ermöglicht, bestimmte 
Vermögensverschiebungen vor Insolven-
zeröffnung, durch die die Insolvenzmas-
se verkürzt wurde, rückgängig zu ma-
chen. Es wird der Zustand hergestellt, der 

ohne die angefochtene Rechtshandlung 
bestanden hätte. Durch die Rückforde-
rung und spätere Rückzahlung erhöht 
sich das Aktivvermögen. Außerdem lebt 
die ursprünglich durch Zahlung unterge-
gangene Verbindlichkeit wieder auf. 
Mangels einer Folgebilanz können diese 
Änderungen nur rückwirkend in der Auf-
gabebilanz berücksichtigt werden. Die 
Rückflüsse aus der Insolvenzanfechtung 
stellen keine im Zeitpunkt des Zuflusses 
steuerbaren nachträglichen Betriebsein-
nahmen dar. 
(Quelle: RMB Bachtig Steuerberatungs-
gesellschaft mbH)

Keine Vorabkosten

Ein Immobilieneigentümer kann keine 
vorab entstandenen Werbungskosten gel-
tend machen, wenn das betreffende Ob-
jekt noch mit einem Wohnungsrecht be-
legt ist und der Inhaber dieses Rechts 
einer Vermietung nicht zustimmt. So hat 
es nach Auskunft des Infodienstes Recht 
und Steuern der LBS die höchste Finanz-
gerichtsbarkeit Deutschlands entschie-
den. Der Fall: Der Erwerber einer Immo-
bilie wollte, wie das im Alltag durchaus 
üblich ist, im Vorgriff auf eine geplante 
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Vermietung Werbungskosten geltend ma-
chen. Doch in dieser konkreten Situation 
weigerte sich das Finanzamt, dem Antrag 
des Steuerzahlers zu entsprechen. Denn 
bei einem noch mit einem Wohnungs-
recht belegten Objekt (konkret: durch 
den Vater des Eigentümers) sei die späte
re Realisierung von Vermietungsabsich-
ten nicht absehbar. Das Urteil: Der BFH 
wies darauf hin, dass das Finanzgericht 
„zu Recht“ die Anerkennung der Wer-
bungskosten abgelehnt habe. Zuvor müs-
se der Inhaber des lebenslangen Woh-
nungsrechts einer Vermietung von 
einzelnen Räumen des Objekts zustim-
men und gegebenenfalls anteilig auf sein 
Recht verzichten.
Themen. (Bundesfinanzhof, Aktenzei-
chen IX B 27/22)
(Quelle: LBS Infodienst Recht und Steuern)

Reichweite des Verbots eines 
Insichgeschäfts für den 
Geschäftsführer einer 
GmbH & Co. KG  

Schließt der Geschäftsführer der Kom-
plementär-GmbH mit der GmbH & Co. 
KG ein Geschäft ab,  kann  er  hierbei  
sowohl  als  Vertreter  der  GmbH & Co. 
KG als auch für sich in eigenem Namen 
handeln. Damit das Geschäft wirksam 
ist, bedarf es einer gesonderten Befrei-
ung von dem gesetzlichen Verbot des 
sog. Insichgeschäfts. Das Oberlandesge-
richt Hamm stellte am 11.1.2024 hohe 
Anforderungen an die Ausgestaltung ei-
ner solchen Befreiung. Im konkreten Fall 
ging es um die Wirksamkeit der Abtre-
tung eines Provisionsanspruchs. Der kla-
gende Geschäftsführer verlangte von der 
Beklagten die Zahlung einer Provision 
aus einem Maklervertrag. Diesen An-
spruch hatte der Kläger zuvor an die 
GmbH & Co. KG abgetreten; diese hatte 
den Anspruch wiederum mit zeitlichem 
Abstand an den Kläger zurückabge-tre-
ten. Bei den jeweiligen Abtretungen han-
delte der Kläger durch seine Geschäfts-
führerstellung sowohl als Vertreter der 
GmbH & Co. KG als auch für sich selbst. 

Das Oberlandesgericht Hamm hielt die 
Rückabtretung der Provisionsforderung 
am 11.1.2024 für nicht wirksam, da der 
Kläger als Geschäftsführer der Komple-
mentär-GmbH nicht von dem Verbot des 
Insichgeschäfts für Geschäfte zwischen 
ihm (Kläger) und der GmbH & Co. KG 
befreit gewesen sei. Zwar war der Kläger 
seitens der Komplementär-GmbH und die 
Komplementär-GmbH wiederum im Ver-
hältnis zur GmbH & Co. KG von den Be-
schränkungen des Insichgeschäfts be-
freit. Bei der Abtretung der 
Provisionsforderung handelte es sich aber 
um ein Geschäft zwischen dem Kläger 
und der GmbH & Co. KG. Für dieses 
Verhältnis war keine Befreiung vom Ver-
bot des Insichgeschäfts vorgesehen. Die 
Befreiung gegenüber der Komplementär-
GmbH bzw. der Komplementär- GmbH 
gegenüber der GmbH & Co. KG sorgt 
nicht mittelbar für eine Befreiung im 
Verhältnis von klagendem Geschäftsfüh-
rer und GmbH & Co. KG. Das Oberlan-
desgericht Hamm stellt hohe Anforde-
rungen an die Befreiung des 
Geschäftsführers von Insichgeschäften. 
Es fordert, dass diese hinreichend kon-
kretisiert sind und für alle Rechtsverhält-
nisse eine gesonderte Befreiung vorliegt.
(Quelle: HLB TREUMERKUR GmbH & 
Co. KG)

Nicht entlastet
 
Zur ordnungsgemäßen Verwaltung eines 
Objekts im Auftrag einer Eigentümerge-
meinschaft zählt unter anderem die Er-
stellung eines Vermögensberichts. Ein 

Verwalter im Raum Frankfurt war dem 
nicht nachgekommen und hatte den Ei-
gentümern stattdessen nur die Ab
rechnungsunterlagen übersandt. Trotz-
dem wurde er zunächst in der 
Versammlung entlastet. Ein Mitglied der 
Gemeinschaft klagte dagegen vor dem 
Amtsgericht – und hatte über zwei Ins-
tanzen hinweg Erfolg damit. Beide Male 
lautete das Urteil, dass hier nicht hätte 
entlastet werden dürfen. Mindestinhalt 
des Vermögensberichts sei eine Aufstel
lung des wesentlichen Gemeinschaftsver-
mögens, beschieden sowohl Amts- als 
auch Landgericht. Erfolgt diese Abrech-
nung nicht, dann ist nach Auskunft des 
Infodienstes Recht und Steuern der LBS 
eine Entlastung des Verwalters auch 
nicht möglich. 
(Landgericht Frankfurt/Main, Aktenzei-
chen 2-13 S 3/23)
(Quelle: LBS Infodienst Recht und Steuern) 

Beweislast für das Vorliegen 
einer vGA bei ungeklärten Ver-
mögenszuwächsen

Mit rechtskräftigem Gerichtsbescheid 
vom 16.8.2023 (Az. 10 K 2082/21) hat 
das FG Baden-Württemberg betreffend 
ungeklärter Vermögenszuwächse bei 
dem Gesellschafter-Geschäftsführer ei-
ner GmbH entschieden,
–	dass das Finanzamt die objektive Fest-
stellungslast (Beweislast) für das Vorlie-
gen einer vGA trägt (das FA hatte im 
Streitfall nicht ausreichend dargelegt, 
dass unversteuerte Betriebseinnahmen 
der Kapitalgesellschaft für Zwecke des 
Gesellschafter-Geschäftsführers verwen-
det wurden,
–	und dass die fehlende Aufklärung der 
Herkunft von beim Gesellschafter-Ge-
schäftsführer festgestellten ungeklärten 
Vermögenszuwächsen regelmäßig nur 
diesem in seiner Person angelastet wer-
den und bei ihm zu entsprechenden 
Schlussfolgerungen führen kann.
Im konkreten Streitfall wurde – verkürzt 
dargestellt – der Gesellschafter-Ge-
schäftsführer im Rahmen einer an die 
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FinVerw gerichteten Anzeige beschul-
digt, Einnahmen persönlich und zu 
Gunsten der GmbH nicht der Besteue-
rung unterworfen und dadurch aus un-
versteuerten Mitteln beträchtliches in- 
und ausländisches Vermögen angehäuft 
zu haben. Die Ermittlungen der Steuer-
fahndungsstelle ergaben, dass sich die 
Aufwendungen für den privaten Lebens-
unterhalt und die versteuerten Einkünfte 
nicht deckten. 
Neben der Verausgabung privater Auf-
wendungen hatte der Stpfl. seine Ver-
bindlichkeiten gegenüber der GmbH ge-
tilgt und zudem noch erhebliche Beträge 
in bar auf seine privaten Konten einge-
zahlt. Ausweislich der persönlichen Steu-
ererklärungen des Stpfl. der Jahre 2008 
bis 2014 hatte dieser aber nur Arbeitslohn 
als Geschäftsführer bzw. Arbeitnehmer 
versteuert. Die FinVerw wertete die Til-

rechtswidrig verworfen und im Rahmen 
seiner Begründung u.a. folgende Aspekte 
herausgestellt:
–	Im Streitfall habe das FA nach Aktenla-
ge keine bei der GmbH eingetretene ver-
hinderte Vermögensmehrung nachweisen 
können. Es sei nicht ausreichend darge-
legt worden, dass unversteuerte Betriebs-
einnahmen der GmbH vorliegen, die für 
Zwecke des Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rers verwendet wurden.
–	Die Kapitalzuführungen seien im Streit-
fall zwar unaufgeklärt, rechtfertigten je-
doch nicht den von dem FA gezogenen 
Schluss darauf, dass diese auf nicht ver-
steuerten Einnahmen der GmbH beruhen 
und diese Einnahmen für Zwecke des Ge-
sellschafters verwendet wurden.

(Quelle: RMB Bachtig Steuerberatungs-
gesellschaft mbH)
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gung der Verbindlichkeiten sowie die 
Bareinzahlungen auf dem Privatkonto 
als vGA und als (gewinnerhöhende) Be-
triebseinnahmen der GmbH. Der Stpfl. 
erläuterte dazu, er habe private Darlehen 
aus Osteuropa erhalten. Weitere Barmit-
tel habe er aus der Veräußerung eines 
Grundstücks an osteuropäische Käufer 
für die GmbH in bar erhalten und an die 
GmbH weitergereicht. 
Die FinVerw wies die darauf gestützten 
Einsprüche als unbegründet zurück, da 
die Angaben des Gesellschafter-Ge-
schäftsführers nicht plausibel und nicht 
nachvollziehbar seien. So sei insoweit 
nicht feststellbar, woher die Mittel für 
Einlagen in das Betriebsvermögen 
stammten, so könne der Schluss gerecht-
fertigt sein, dass diese aus unversteuer-
ten Einnahmen stammen. Das FG hat 
die umstrittenen Steuerbescheide als 
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Istanbul 
Perle am Bosporus
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Istanbul, das alte Konstantinopel, rühmt sich, wie Rom auf sieben Hügeln erbaut worden zu sein. 
Fünf von ihnen werden heute von den Sultansmoscheen bekrönt, auf dem sechsten steht der Tekfur-
Palast, und der siebente liegt im Stadtteil Kocamustafapasa. Mitten durch die Metropole mit ihren 
gut 15 Millionen Einwohnern verläuft der Bosporus, die Nahtstelle zwischen Europa und Asien. Die-
ser unvergleichlichen Lage verdankt die Stadt ihre Jahrtausende währende Bedeutung: Sie kontrol-
lierte den Seehandel vom Schwarzen Meer über das Marmara-Meer ins Mittelmeer und den Landweg 
von Südosteuropa nach Vorderasien.
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Hinter den starken Mauern des Topkapi-Palastes 
erheben sich die nadelartigen Minarette und gran-
diosen Kuppeln der Hagia Sophia und der Blauen 
Moschee – eine der denkwürdigsten Silhouetten 
der Welt. Wann immer der Palast weltliche Macht 
ausübte, wurde diese gemildert durch das Kont-
rollsystem des Islam: Selbst der mächtigste Sultan 
musste auf dieselbe Weise beten, fasten und bü-
ßen wie der gemeine Bürger auf der Straße. Au-
ßerdem war es im Islam ein unausgesprochenes 
Gesetz, dass die Einflussreichen und Mächtigen 
sich gegenseitig mit frommen Stiftungen und Ge-
bäuden zu überbieten versuchten. So ist es nur na-
türlich, dass Istanbul als Zentrum weltlicher und 
religiöser Macht in der Blütezeit des Islam zum 
Schauplatz wurde, an dem die Rivalität zwischen 
hervorragenden Baumeistern überwältigenden 
Ausdruck fand.

Topkapi – Palast der Sultane

Beinahe 400 Jahre lang war der Topkapi-Palast 
Schauplatz des Aufstiegs und Niedergangs des os-

FÜR SIE UNTERWEGS ISTANBUL - DIE PERLE AM BOSPORUS

A
uf einer Halbinsel zwischen dem Mar-
mara-Meer und der Bucht des Golde-
nen Horns (Halic) liegt das Kaiserliche 
Zentrum, auch Sultanahmet genannt, 

dessen Grenze nach Westen die 1.500 Jahre alte 
Landmauer bildet. Hier sind die Hauptsehenswür-
digkeiten Istanbuls vereint: der riesige Topkapi-
palast, die berühmte Hagia Sophia und die Blaue 
Moschee auf dem Hügel am Hippodrom.
Einen Kontrast zum einstigen Zentrum der Macht 
bildet das Viertel zwischen Großem Basar und 
Eminönü, wo es in den Gassen und auf den Märk-
ten sehr volkstümlich zugeht. Überhaupt vereint 
die rasant wachsende Megametropole Tradition 
und Moderne auf faszinierende Weise. Beim 
Stadtbummel lässt sich die Kultur einer lebendi-
gen Weltstadt auf vielfältige Weise erleben.

Der Stadtteil Sultanahmet - 
Schauplatz baulicher Rivalitäten

Es empfiehlt sich, im alten Zentrum der Kaiser-
macht, dem Stadtteil Sultanahmet, zu beginnen.   
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Istanbul in seiner gan-
zen Pracht - die Hagia 
Sophia, der Bosporus. 
Europa und Asien in  
einer Stadt vereint. 
(Foto Seite 40-41).

Die Sultan-Ahmet-Mo-
schee, besser bekannt 
unter  dem Namen  
‚Die blaue Moschee‘ 
(Foto oben)



Durchmesser war über viele Jahrhunderte hinweg 
die größte der Welt. Säulenarkaden und gewaltige 
Bögen, die Pfeiler verbinden, Halbkuppeln, all 
diese architektonischen Meisterwerke werden zu 
einem byzantinischen Gesamtkunstwerk. Man 
nehme sich viel Zeit, um all diese Schönheiten zu 
betrachten. 

Cisterna Basilica – Der Versunkene 
Palast

Nach all der Herrlichkeit auf Erden tut ein kurzer 
Abstecher in die Unterwelt ganz gut.                        Die 
Yerebatan-Sarayi-Zisterne kann man besichtigen. 
Es erschließt sich eine kaum weniger prächtiger 
Kulisse unter der Erde, eine Säulenhalle, die aber 
nichts anderes als ein Wasserreservoir für den Pa-
last war, gebaut im 6. Jahrhundert. Verbaut wurde 
damals alles, was so herumlag. Säulen, Podeste, 
jede Menge Marmor. So kamen die beiden gigan-
tischen Marmorköpfe in die Tiefe. Zwei Säulen 
stehen auf umgekehrten Medusenhäuptern, die 
offenbar von einem anderen Standort hierher 

Gastronomische Ange-
bote in dem Großen Ba-
sar 
(Foto oben)  

 
 

manischen Reiches. Aus diesen Mauern kamen 
die Befehle, die mächtige Armeen nach Europa 
und Asien sandten. Hier regierten große, aber 
auch furchteinflößende Sultane, andere wurden 
hier eingesperrt, in den Wahnsinn getrieben oder 
getötet. Jeder Sultan erweiterte die Bauten, sodass 
in der Mitte des 17. Jahrhundert, als das Reich auf 
dem Höhepunkt seiner Macht stand, 40.000 Men-
schen im Palastbezirk wirkten. Heute dienen die 
Gebäude als Museum, das mit seinen mehr als 
100.000 zur Schau gestellten Objekten zu einem 
der größten der Welt zählt, in dem die schönsten 
Schätze und die übelsten Erinnerungen an die Ot-
tomanen zu finden sind. Durch den Eintritt durch 
die Kaiserlichen Tore gelangt man in das Innere 
des Gebäudekomplexes. Man kann einen ganzen 
Tag hier verbringen. Selbst das Harem, die dama-
ligen Privatgemächer des Sultans, weist ein beein-
druckendes Konglomerat von 400 Räumen auf. 
Eine Führung mit intensiver Geschichtserzählung 
sollte man unbedingt einplanen. 

Die Hagia Sophia/ die Heilige Weisheit 
– Sinnbild von Schönheit und Macht

Früh sollte man an der Hagia Sophia sein, um die 
größten Ansammlungen von Besuchern zu ver-
meiden. Über 900 Jahre lang war die Hagia So-
phia das religiöse und kulturelle Zentrum des By-
zantinischen Reiches, weitere 481 Jahre wurde sie 
als Moschee genutzt. 1934 wurde die Megale Ek-
klesia, die Große Kirche des Kaisers Justinian, 
durch Atatürk zu einem Museum umgewandelt. 
Seit 2020 wird sie wieder als Moschee genutzt. 
Konstantin der Große (306-337) ließ die erste, der 
personifizierten Weisheit Gottes (Hagia Sophia) 
geweihte Basilika fünfschiffig errichten. Sie 
brannte mehrmals ab, wurde immer wieder neu 
aufgebaut. Im Jahr 532 wurde nach einem erneu-
ten Brand der Bau von Justinian nach heutigem 
Erscheinungsbild in Auftrag gegeben. Die vier 
Minarette kamen nach der Umwandlung in eine 
Moschee 1453 nachträglich hinzu. Beim Betreten 
der Vorhalle öffnen sich neun Türen zum Innen-
raum. Durch die mittlere und größte, die Kaiser-
tür, tritt man unter einem herrlichen Mosaik in 
den Innenraum – und steht der ganzen Pracht und 
Herrlichkeit der Hagia Sophia gegenüber. Die 
grandiose Kuppel mit ihren mehr als 31 Metern 
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Der Galata-Turm ist das 
Wahrzeichen des be-
kannten Stadtviertels 
Galata, das relativ hohe 
Eintrittsgeld lohnt sich 
wegen des spektakulä-
ren Ausblicks im 9. 
Stockwerk 
(Foto oben)
 

transferiert wurden. Ursprünglich soll die Zister-
ne von Kaiser Konstantin in Auftrag gegeben 
worden sein. Ihr Aussehen und ihre Größe ver-
dankt die 138 Meter lange und 65 Meter breite un-
terirdische Zisterne jedoch Kaiser Justinian. Die-
ser ließ die Zisterne zwischen 532 und etwa 542 
als Wasserspeicher für den Großen Palast anlegen. 
Zuvor befand sich an diesem Standort eine Basili-
ka, daher wird die Zisterne auch cisterna basilica 
genannt. Sie hat ein Fassungsvermögen von ca. 
80.000 Kubikmetern Wasser. Zwölf Reihen von 
28, insgesamt also 336 jeweils acht Meter hohe 
Säulen    tragen das Gewölbe. Das Wasser, das in 
bester Qualität aus dem Belgrader Wald im Hoch-
land nördlich von Istanbul über die Äquadukte 
des Hadrian kam, diente zur Versorgung des kai-
serlichen Haushaltes. Im Wasser der Zisterne sind 
oftmals etliche, zum Teil sehr helle bis weiße Fi-
sche zu beobachten. Die Yerebatan-Zisterne ist 
heute eine beliebte Sehenswürdigkeit. Es werden 
Lichtspiele inszeniert, über Lautsprecher kommt 
klassische Musik. Und Hollywood hat sich gerne 
und oft dieses Ambientes als Filmkulisse bedient, 
zuletzt in Dan Browns „Inferno“.

Der Hügel am Hippodrom – Die Blaue 
Moschee

Schon immer hatte es die türkischen Sultane geär-
gert, dass die Hauptmoschee des Osmanenreiches 
in der Hagia Sophia, einer byzantinischen Kirche, 
untergebracht war. Sultan Achmet I. (1603-1617) 
schritt zur Tat und beauftragte im Jahr 1606 sei-
nen Hofarchitekten Mehmet Aga, eine neue 
Hauptmoschee zu errichten, imposanter und schö-
ner als der über tausendjährige byzantinische 
Bau: die Sultan-Ahmet-Moschee, auch Blaue Mo-
schee genannt. Als Standort kam nur der Hügel 
am Hippodrom in Frage, dort würde der Bau die 
Silhouette Istanbuls beherrschen und in Konkur-
renz zur gegenüberstehenden Hagia Sophia treten. 
Als kleines Opfer wurden mehrere kleine Paläste 
honoriger Würdenträger dem Erdboden gleich ge-
macht, aber bereits sieben Jahre später wurde die 
Moschee geweiht. Warum die Moschee sechs statt 
der sonst für Sultansmoscheen üblichen vier Mi-
narette hat, erklärt die Legende so: Der Sultan 
trug dem Baumeister auf, goldene Minarette zu 
errichten. Dafür hätte das Geld aber niemals ge-
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Eine meisterhafte Kulis-
se für James Bond - die 
Yerebatan-Zisterne, ein 
magischer Ort, myste-
risch-einzigartig

(Foto oben).

 

reicht. Daher beschloss der schlaue Architekt, die 
Ähnlichkeit der türkischen Worte altin (golden) 
und alti (sechs) zu nutzen und baute sechs steiner-
ne Minarette.

Der Große Basar  - ein Shopping- 
erlebnis der ganz anderen Art

Vergessen Sie, was Sie sich jemals unter einem 
Basar vorgestellt – oder bisher erlebt haben.
Dieses Warenangebot auf schlappen 30 Hektar, 
umgeben von Mauern, mit 90 Gassen und über 
3.500 Geschäften, gleicht einem orientalischen 
Shopping-Center, nur mit viel mehr Flair, Charme 
und Kundenbindung. Ganze Straßenzüge mit Le-
derwaren, andere mit Juwelen, Pelzen, Taschen, 
aber auch Garküchen, Teehäuser, Postamt, Dro-
gisten und Blumenhändlern – und natürlich Tep-
pichen. 
Nach so viel Programm sollte man sich treiben 
lassen, das Flair dieser quirligen Metropole genie-
ßen, am Fluss entlang spazieren zum Galataport, 
in den Cafés und Bars den Tag ausklingen lassen, 
an der schicken Uferpromenade mit den schicken 

Restaurants. Auf der Galatabrücke stehen in der 
Abenddämmerung die Angler. Weiter am Golde-
nen Horn entlang locken Restauranttische im Frei-
en. Man könnte das Essen mit Meze beginnen, ein 
kulinarischer Auftakt, oft mit 25 verschiedenen 
Vorspeisen: Auberginen-Saksuka, Käse-Börek, 
Köfte, Kisir und Hamsi Tava, frittierte Sardellen. 
Als Hauptspeise empfiehlt sich Kalkan, der Stein-
butt aus dem Marmara-Meer.
Am nächsten Tag ans asiatische Ufer? Gerne auf 
einer Schifffahrt inklusive Tee (bir cay) und Se-
samkringel. Oder auf zur großen Bosporus-Fahrt! 
Am Ufer entlang schippert man Richtung Schwar-
zes Meer. Je weiter man sich von der Stadt entfernt, 
desto eleganter werden die Sommervillen am Was-
ser. Wie gigantisch die Brücken den Bosporus 
überspannen, ist vom Schiff aus am besten zu be-
staunen.
Ich wünsche Ihnen eine Reise in ein Reich der 
Vielfalt, das das Gestern und Heute gleichermaßen 
repräsentiert.

Text: Katja Weinheimer
Fotos: Katja weinheimer, Shutterstock
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sellschaft sind die Förderung 

der öffentlichen Familien- und 

Jugendhilfe sowie die Unter-

stützung vonhilfebedürftigen 

Personen. Der gemeinnützige 

Satzungszweck wird insbeson-

dere verwirklicht durch das 

Vorhalten und Entwickeln von 

Angeboten zur Sicherstellung 

der psychosozialen Betreu-

ung, Bildung, Erziehung, Ein-

gliederungshilfe für Menschen 

mit den unterschiedlichsten 

Beeinträchtigungen, sowie an-

dere geeigneten Maßnahmen  

wie zum Beispiel unterstüt-

zende Dienstleistungen (FuD), 

pflegebegleitende Dienste, In-

tegrationshilfen, Ferienbetreu-

ungen, Betreutes Wohnen und 

Hilfenzur Erziehung. Der mild- 

tätige Satzungszweck wird ins-

besondere verwirklicht durch 

die selbstlose Unterstützung 

dieGesellschaft durch zwei Ge-

schäftsführer oder durch einen 

Geschäftsführer gemeinsam mit 

einem Prokuristen vertreten. 

Einzelvertretungsberechtigt mit 

der Befugnis im Namen der Ge-

sellschaft mit sich im eigenen 

Namen oder als Vertretereines 

Dritten Rechtsgeschäfte ab-

zuschließen: Geschäftsführer: 

Balkenhol, Frank, Solingen, 

*19.05.1967Geschäf t s f ührer : 

Wieneke, Daniel, Wermelskir-

chen, *15.11.1966.

HRB 46048 WFB Werkstätten 

des Kreises Mettmann GmbH, 

Geschäftsanschrift: Kronprinz-

straße 39, 40764 Langenfeld. 

Stammkapital: 2.725.000,00 EUR. 

Die Gesellschaft hat eine/n Ge-

schäftsführer/in und eine/n stell-

vertretende /n Geschäftsführer/

in. Jede/r von, ihnen ist alleine 

vertretungsberechtigt. Die Ge-

sellschaft wird durch den/die Ge-

schäftsführer /in vertreten. Der/

die stellvertretendeGeschäfts-

führer/in wird nur im Falle der 

Verhinderung des/der Geschäfts-

führers/in tätig. Geschäftsfüh-

rer: Gebauer, Klaus, Tönisvorst, 

*04.02.1967stellvertretender Ge-

schäftsführer: Kowalczyk, Mar-

cus, Bochum, *05.04.1967.

HRB 34803 Betreuung mit Herz 

- Solingen GmbH. Geschäftsan-

von hilfebedürftigen Personen, 

die infolge ihres körperlichen, 

geistigen oder seelischen Zu-

stands auf die Hilfe anderer 

angewiesen sind, im Sinne 

von § 53 der Abgabenordnung. 

Stammkapital: 25.000,00 EUR. 

Ist nur ein Geschäftsführer be-

stellt, so vertritt er die Gesell-

schaft allein. Sind mehrere Ge-

schäftsführer bestellt, so wird 

die Gesellschaft durch zwei Ge-

schäftsführer oder durch einen 

Geschäftsführer gemeinsam mit 

einem Prokuristen vertreten. 

Einzelvertretungsberechtigt mit 

der Befugnis im Namen der Ge-

sellschaft mit sich im eigenen 

Namen oder als Vertretereines 

Dritten Rechtsgeschäfte ab-

zuschließen: Geschäftsführer: 

Wehner, Walter, Gelsenkirchen, 

*04.05.1947

HRB 28651 bofrost* Wuppertal 

Verwaltungs-GmbH, Geschäfts-

anschrift: Clausenstraße 25, 

42285 Wuppertal. Gegenstand 

des Unternehmens: Die Be-

teiligung als Komplementärin 

einschließlich Übernahme der 

Komplementärhaftung oder 

als Kommanditistin an derim 

Direktvertrieb (Handel) von 

Tiefkühl-Lebensmitteln und 

Eis-Spezialitäten tätigen bo-

frost* Wuppertal GmbH & Co. 

KGmit Sitz in 42285 Wuppertal 

(in dieser Satzung auch „Kom-

manditgesellschaft“ genannt) 

sowie die Übernahme derGe-

schäftsführung und Vertretung 

der Kommanditgesellschaft als 

Komplementärin oder als ge-

schäftsführende Kommanditis-

tin. Stammkapital: 25.000,00 

EUR. Jeder Geschäftsführer 

vertritt einzeln. Die Geschäfts-

führer sind befugt, die Gesell-

schaft bei Rechtsgeschäften mit 

sich alsVertreter der bofrost* 

Wuppertal GmbH & Co. KG zu 

vertreten. Mit der Befugnis im 

Namen der Gesellschaft mit 

sich im eigenen Namen oder als 

Vertreter eines Dritten Rechts-

geschäfteabzuschließen: Ge-

schäftsführer: Göbser, Christi-

an, Straelen, *27.01.1979

HRB 16169 Wirtschaftsförderung 

Solingen Verwaltungs GmbH, 

Geschäftsanschrift: Grünewal-

der Str. 29/31, 42657 Solingen. 

Gegenstand des Unternehmens: 

Die Beteiligung als persön-

lich haftender Gesellschafter 

an Kommanditgesellschaften, 

an denen die Beteiligungs-

gesellschaft Stadt Solingen 

mbH mehrheitlich beteiligt ist. 

Stammkapital: 50.000,00 DEM. 

Ist nur ein Geschäftsführer be-

stellt, so vertritt er die Gesell-

schaft allein. Sind mehrere Ge-

schäftsführer bestellt, so wird 

46	 www.bvg-menzel.de



wein, sekt,
tee, spirituosen,
bier, wasser &
kohlensäure

bayreuther str. 50 c
42115 wuppertal

tel.: (0202) 30 50 85
weinquelle-hornig.de

125 JAHRE-HEIZOEL-VORST
Deutscher Ring 69 · 42327 Wuppertal · Telefon 744035

Unbenannt 2 1 10 12 12 14:47

schrift: Friedrich-Ebert-Straße 

21, 42719 Solingen. Gegen-

stand des Unternehmens: Der 

Betrieb eines Pflege- und Be-

treuungsdienstes für Senioren 

und andere pflegebedürftige 

Personen. Die Gesellschaft-

soll als Franchisenehmerin der 

HOMECARE - die Alltagshelfer 

GmbH tätig werden. Stamm-

kapital: 25.000,00 EUR. st nur 

ein Geschäftsführer bestellt, 

so vertritt er die Gesellschaft 

allein. Sind mehrere Geschäfts-

führer bestellt, so wird die 

Gesellschaft durch zwei Ge-

schäftsführer oder durch einen 

Geschäftsführer gemeinsam mit 

einem Prokuristen vertreten. 

Einzelvertretungsberechtigt mit 

der Befugnis im Namen der Ge-

sellschaft mit sich im eigenen 

Namen oder als Vertretereines 

Dritten Rechtsgeschäfte ab-

zuschließen: Geschäftsführer: 

Breitkopf, Bernd, Solingen, 

*25.03.1981

HRB 3827 AWG Abfallwirt-

schaftsgesellschaft mit be-

schränkter Haftung Wuppertal, 

Geschäftsanschrift: Korzert 15, 

42349 Wuppertal. Gegenstand 

des Unternehmens: Gegenstand 

der Gesellschaft ist die Erfas-

sung, Sammlung, Beförderung, 

Behandlung, Verwertung und 

Entsorgung von Abfällen und 

Wertstoffen, insbesondere der 

Betrieb von Anlagen zur thermi-

schen Behandlung von Abfällen. 

Die Gesellschaft kann weitere 

Dienstleistungen erbringen, die 

mit dem Gegenstand des Unter-

nehmens zusammenhängen. Sie 

kann darüber hinaus alle sons-

tigen der Abfallverringerung, 

-verwertung oder -beseitigung 

mittelbar oder unmittelbardie-

nenden Tätigkeiten ausführen 

und Anlagen planen, errichten 

und betreiben. Stammkapital: 

5.000.000,00 EUR. st nur ein Ge-

schäftsführer bestellt, so vertritt 

er die Gesellschaft allein. Sind 

mehrere Geschäftsführer be-

stellt, so wird die Gesellschaft 

durch zwei Geschäftsführer oder 

durch einen Geschäftsführer 

gemeinsam mit einem Prokuris-

ten vertreten. Geschäftsführer: 

Grabowski, Sascha, Wuppertal, 

*19.10.1986 Geschäftsführer: 

Tschersich, Conrad, Ennepe-

tal, *24.10.1961 Vertretungsbe-

rechtigt gemeinsam mit einem 

anderen Geschäftsführer oder 

einem Prokuristen: Geschäfts-

führer: Schmidt, Olaf, Jüchen, 

*20.12.1967

INSOLVENZEN

Über das Vermögen der im Re-

gister des Amtsgerichts Wup-

pertal unter HRB 33801 einge-

tragenen S & D_Asenbau UG 

(haftungsbeschränkt), gegründet 

am 19.01.2023, Uhlandstr. 13 

A, 42327 Wuppertal, gesetzlich 

vertreten durch den Geschäfts-

führer Herrn Reza Shafiezadeh-

Shafaei, Geschäftszweig: Reno-

vierungsarbeiten  etc. ist wegen 

Zahlungsunfähigkeit und Über-

schuldung, am 09.07.2024, das 

Insolvenzverfahren eröffnet. Die 

Eröffnung erfolgt aufgrund des 

am 10.11.2023 bei Gericht einge-

gangenen Antrags einer Gläubi-

gerin sowie eines am 03.05.2024 

eingegangenen Antrags einer 

weiteren Gläubigerin. Zugleich 

werden die Verfahren 504 IN 

221/23 und 504 IN 103/24 unter 

Führung des zuerst genannten 

miteinander verbunden (§ 4 

InsO, § 147 ZPO). Zum Insolven-

zverwalter wird ernannt Rechts-

anwalt Dr. Christian Holzmann, 

Johannstraße 37, 40476 Düssel-

dorf, Telefon: 0211 6585290, Fax: 

0211 65852929. Forderungen der 

Insolvenzgläubiger sind bis zum 

20.08.2024 unter Beachtung des 

§ 174 InsO beim Insolvenzverwal-

ter anzumelden.

Über das Vermögen der im Han-

delsregister des Amtsgerichts 

Wuppertal unter HRA 25008 

eingetragenen Steinhart Trai-

ning GmbH & Co. KG, gegrün-

det am 13.11.2019, Küllenhahner 

Straße 37, 42349 Wuppertal, 

zustellfähige Anschrift: Eduard-

Daelen-Straße 4, 40699 Erkrath, 

gesetzlich vertreten durch die 

persönlich haftende Gesell-

schafterin, die im Handelsregis-

ter des Amtsgerichts Wuppertal 

unter HRB 28118 eingetragene 

Steinhart Verwaltungs-GmH, 

Küllenhahner Straße 37, 42349 

Wuppertal, diese vertreten 

durch die Geschäftsführer Herrn 

Ralf Lenger, Eduard-Daelen-Stra-

ße 4, 40699 Erkrath, und Herrn 

Stefan Kurt Steinhart, Hebbel-

straße 25, 42289 Wuppertal, ist 

wegen Zahlungsunfähigkeit und 

Überschuldung, am 17.07.2024, 

das Insolvenzverfahren er-

öffnet. Die Eröffnung erfolgt 

aufgrund des am 20.03.2024 

bei Gericht eingegangenen An-

trags der Schuldnerin. Zum In-

solvenzverwalter wird ernannt 

Rechtsanwalt Martin Lambrecht,  

Mühlenstraße 36, 40213 Düs-

seldorf, Telefon: 0211/83680510, 

Fax: 0211/836805160. Forde-

rungen der Insolvenzgläubiger 

sind bis zum 28.08.2024 unter 

Beachtung des § 174 InsO beim 

Insolvenzverwalter anzumelden.

Über das Vermögen der im Han-

delsregister des Amtsgerichts 

Wuppertal unter HRA 22565 

eingetragenen Hytrek Montagen 

GmbH & Co. KG, Mettmannerstr. 
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HANDELSREGISTER

beim Insolvenzverwalter anzu-

melden.

Über das Vermögen der im Han-

delsregister des Amtsgerichts 

Wuppertal unter HRB 3458 

eingetragenen Wuppertal Gear 

Service GmbH, Otto-Hahn-Str. 

51, 42369 Wuppertal, gesetz-

lich vertreten durch den Ge-

schäftsführer Herrn Jonas Mati-

as  Heinonen, Otto-Hahn-Str. 51, 

42369 Wuppertal. Geschäfts-

zweig: Die Entwicklung, die 

Herstellung, der Vertrieb und 

Service von Getrieben ist we-

gen Zahlungsunfähigkeit und 

Überschuldung, am 01.08.2024, 

das Insolvenzverfahren eröff-

net. Die Eröffnung erfolgt auf-

grund des am 03.05.2024 bei 

Gericht eingegangenen Antrags 

der Schuldnerin. Zum Insolven-

zverwalter wird ernannt Rechts-

anwalt Martin Lambrecht, Müh-

lenstraße 36, 40213 Düsseldorf, 

Telefon: 0211/83680510, Fax: 

0211/836805160. Forderungen 

der Insolvenzgläubiger sind bis 

zum 05.09.2024 unter Beach-

tung des § 174 InsO beim Insol-

venzverwalter anzumelden.

Über das Vermögen der im Han-

delsregister des Amtsgerichts 

94, 42549 Velbert, gesetzlich 

vertreten durch die persönlich 

haftende Gesellschafterin, die 

im Handelsregister des Amts-

gerichts Wuppertal unter HRB 

20981 eingetragene Hytrek Ver-

waltungs GmbH, Mettmanner 

Str. 94, 42549 Velbert, diese 

vertreten durch den Geschäfts-

führer Herrn Andreas Ralf Mül-

ler, Ohmstraße 8, 42549 Velbert, 

ist wegen Zahlungsunfähigkeit, 

am 12.07.2024, das Insolven-

zverfahren eröffnet. Die Eröff-

nung erfolgt aufgrund des am 

06.06.2024 bei Gericht einge-

gangenen Antrags der Schuld-

nerin. Zur Insolvenzverwalterin 

wird ernannt Rechtsanwältin 

Sandra Krämer, Blumenstraße 

37, 42549 Velbert. Forderungen 

der Insolvenzgläubiger sind bis 

zum 23.08.2024 unter Beach-

tung des § 174 InsO bei der In-

solvenzverwalterin anzumelden.

Über das Vermögen der im 

Handelsregister des Amtsge-

richts Wuppertal unter HRB 

28118 eingetragenen Steinhart 

Verwaltungs-GmbH, gegründet 

am 10.03.2017, Küllenhahner 

Straße 37, 42349 Wuppertal, 

zustellfähige Anschrift: Eduard-

Daelen-Str. 4, 40699 Erkrath, 

gesetzlich vertreten durch die 

Geschäftsführer Herrn Ralf 

Lenger, Eduard-Daelen-Str. 4, 

40699 Erkrath und  Herrn Stefan 

Kurt Steinhart, Hebbelstraße 

25, 42289 Wuppertal ist wegen 

Zahlungsunfähigkeit und Über-

schuldung, am 19.07.2024, das 

Insolvenzverfahren eröffnet. 

Die Eröffnung erfolgt aufgrund 

des am 20.03.2024 bei Gericht 

eingegangenen Antrags der 

Schuldnerin. Zum Insolvenzver-

walter wird ernannt Rechtsan-

walt Martin Lambrecht, Müh-

lenstraße 36, 40213 Düsseldorf, 

Telefon: 0211/83680510, Fax: 

0211/836805160. Forderungen 

der Insolvenzgläubiger sind bis 

zum 30.08.2024 unter Beach-

tung des § 174 InsO beim Insol-

venzverwalter anzumelden.

Über das Vermögen der  ACK-

Bauunternehmen GmbH, Arren-

berger Str. 23, 42117 Wuppertal, 

gesetzlich vertreten durch den 

Geschäftsführer Herrn Yunus 

Kilic, Prinzenstr. 12, 42119 Wup-

pertal ist wegen Zahlungsun-

fähigkeit und Überschuldung, 

am 10.07.2024, das Insolven-

zverfahren eröffnet. Die Eröff-

nung erfolgt aufgrund des am 

25.03.2024 bei Gericht einge-

gangenen Antrags der Schuld-

nerin. Zum Insolvenzverwalter 

wird ernannt Rechtsanwalt Ni-

kolaos Antoniadis, Gasstraße 

10-18, 42657 Solingen, Telefon: 

0212 22 66 05 01, Fax: 0212 22 

66 05 02. Forderungen der In-

solvenzgläubiger sind bis zum 

21.08.2024 unter Beachtung des 

§ 174 InsO beim Insolvenzver-

walter anzumelden.

Über das Vermögen der im Han-

delsregister des Amtsgerichts 

Wuppertal unter HRB 27504 ein-

getragenen Pflegedienst Amicus 

GmbH, Neustraße 43, 42553 Vel-

bert, gesetzlich vertreten durch 

den Geschäftsführer Herrn Jörg 

Tetzlaff, Neustraße 43, 42553 

Velbert ist wegen Zahlungsun-

fähigkeit und Überschuldung, 

am 30.07.2024, das Insolven-

zverfahren eröffnet. Die Eröff-

nung erfolgt aufgrund des am 

28.06.2024 bei Gericht einge-

gangenen Antrags der Schuldne-

rin. Zum Insolvenzverwalter wird 

ernannt Rechtsanwalt Dr. Jens 

Schmidt, Friedrich-Ebert-Str. 

146, 42117 Wuppertal, Telefon: 

0202 302070, Fax: 0202 314708. 

Forderungen der Insolvenzgläu-

biger sind bis zum 10.09.2024 

unter Beachtung des § 174 InsO 

48	 www.bvg-menzel.de



Wuppertal unter HRB 16600 

eingetragenen Ulrich P. Kühler 

Metallbearbeitung GmbH, Lind-

gesfeld 8 e, 42653 Solingen, 

gesetzlich vertreten durch die 

Geschäftsführerinnen Frau Su-

sanne Kühler, Lindgesfeld 8 e, 

42653 Solingen und  Herrn Ulrich 

Kühler, Lindgesfeld 8 e, 42653 

Solingen Geschäftszweig: Me-

tallbearbeitung ist wegen Zah-

lungsunfähigkeit und Überschul-

dung, am 01.08.2024, um 08:06 

Uhr das Insolvenzverfahren 

eröffnet. Die Eröffnung erfolgt 

aufgrund des am 24.05.2024 

bei Gericht eingegangenen An-

trags der Schuldnerin.  Zum In-

solvenzverwalter wird ernannt 

Rechtsanwalt Robin Schmahl, 

Höhscheider Str. 116, 42699 So-

lingen, Telefon: 0212 130608 0, 

www.atn-ra.de. Forderungen der 

Insolvenzgläubiger sind bis zum 

12.09.2024 unter Beachtung des 

§ 174 InsO beim Insolvenzver-

walter anzumelden. 

Über das Vermögen der im 

Handelsregister des Amtsge-

richts Wuppertal unter HRB 

5549 eingetragenen Rügge-

berg Automatendreherei GmbH, 

Paul-Deffke-Str. 15, 42369 

Wuppertal, gesetzlich vertre-

ten durch die Geschäftsführer 

Herrn Michael Rüggeberg, Hül-

sen 23, 42349 Wuppertal und  

Herrn Jörg  Rüggeberg, Müh-

lengrund 24, 42369 Wuppertal 

ist wegen Zahlungsunfähigkeit, 

am 01.08.2024, das Insolven-

zverfahren eröffnet. Die Eröff-

nung erfolgt aufgrund des am 

14.05.2024 bei Gericht einge-

gangenen Antrags der Schuld-

nerin. Zum Insolvenzverwalter 

wird ernannt Rechtsanwalt An-

dreas Schoß, Turmhof 15, 42103 

Wuppertal, Telefon: 0202 493 

700, Fax: 0202 493 7099. Forde-

rungen der Insolvenzgläubiger 

sind bis zum 02.09.2024 unter 

Beachtung des § 174 InsO beim 

Insolvenzverwalter anzumelden.

Über das Vermögen der im Han-

delsregister des Amtsgerichts 

Wuppertal unter HRA 23740 

eingetragenen Nesmuk GmbH 

& Co. KG, Burgstr. 101, 42655 

Solingen, vertreten durch die 

persönlich haftende Gesell-

schafterin, die im Handelsregis-

beim Insolvenzverwalter anzu-

melden. 

Über das Vermögen der im Han-

delsregister des Amtsgerichts 

Wuppertal unter HRA 20763 

eingetragenen Kemmann & Koch 

GmbH & Co. KG, Lieversfeld 4, 

TRUCTION GmbH, gegründet am 

04.08.2015, Vogelsaue 35, 42115 

Wuppertal, gesetzlich vertreten 

durch den Geschäftsführer Herrn 

Cristian Baca, Magdeburger 

Straße 52, 42859 Remscheid ist 

wegen Zahlungsunfähigkeit und 

Überschuldung, am 01.08.2024, 

das Insolvenzverfahren eröffnet. 

Die Eröffnung erfolgt aufgrund 

des am 06.02.2024 bei Gericht 

eingegangenen Antrags einer 

Gläubigerin sowie weiterer am 

08.04.2024 und 23.05.2024 bei 

Gericht eingegangener Anträge 

von Gläubigerinnen. Zugleich 

werden die Verfahren 504 IN 

25/24 und 504 IN 116/24 und 

504 IN 79/24 unter Führung 

des zuerst genannten miteinan-

der verbunden (§ 4 InsO, § 147 

ZPO). Zum Insolvenzverwalter 

wird ernannt Rechtsanwalt Prof. 

Dr. Jörg Bornheimer, Friedrich-

Ebert-Str. 13 a, 42103 Wuppertal, 

Telefon: 0202/479 329 - 0, Fax: 

0202 479329199. Forderungen 

der Insolvenzgläubiger sind bis 

zum 12.09.2024 unter Beach-

tung des § 174 InsO beim Insol-

venzverwalter anzumelden. 

Über das Vermögen der im Han-

delsregister des Amtsgerichts 

Wuppertal unter HRB 29580 ein-

getragenen Poschmann Verwal-

tungs-GmbH, Eifelstraße 4 - 6, 

42781 Haan, gesetzlich vertreten 

durch den Geschäftsführer Herrn 

Matthias Poschmann, Eifelstra-

ße 4 - 6, 42781 Haan ist wegen 

Zahlungsunfähigkeit und Über-

schuldung, am 31.07.2024, das 

Insolvenzverfahren eröffnet. Die 

Eröffnung erfolgt aufgrund des 

am 23.01.2024 bei Gericht ein-

gegangenen Antrags der Schuld-

nerin. Zum Insolvenzverwalter 

wird ernannt Rechtsanwalt Dr. 

Marc d‘Avoine, Bembergstr. 2-4, 

42103 Wuppertal. Forderungen 

der Insolvenzgläubiger sind bis 

zum 11.09.2024 unter Beachtung 

des § 174 InsO beim Insolvenz-

verwalter anzumelden.

educate.nrw
ter des Amtsgerichts Wuppertal 

unter HRB 25126 eingetragene 

Nesmuk Beteiligungs GmbH, 

diese vertreten durch den Ge-

schäftsführer Stephan Borchert, 

Burgstr. 101, 42655 Solingen ist 

wegen Zahlungsunfähigkeit und 

Überschuldung, am 01.08.2024, 

das Insolvenzverfahren er-

öffnet.Die Eröffnung erfolgt 

aufgrund des am 08.05.2024 

bei Gericht eingegangenen An-

trags der Schuldnerin. Zum In-

solvenzverwalter wird ernannt 

Rechtsanwalt Robin Schmahl, 

Höhscheider Str. 116, 42699 

Solingen, Telefon: 0212 130608 

0, Fax: 0212 130 608 99, In-

ternet-Adresse www.atnra.de 

Forderungen der Insolvenzgläu-

biger sind bis zum 12.09.2024  

unter Beachtung des § 174 InsO 

42551 Velbert, gesetzlich ver-

treten durch den Geschäftsfüh-

rer Edgar  Kemmann ist wegen 

Zahlungsunfähigkeit und Über-

schuldung, am 01.08.2024, das 

Insolvenzverfahren eröffnet. Die 

Eröffnung erfolgt aufgrund des 

am 17.07.2024 bei Gericht einge-

gangenen Antrags der Schuld-

nerin. Zum Insolvenzverwalter 

wird ernannt Rechtsanwalt Kai 

Bartelt, Friedrich-Engels-Allee 

190, 42285 Wuppertal. Forde-

rungen der Insolvenzgläubiger 

sind bis zum 16.09.2024 unter 

Beachtung des § 174 InsO beim 

Insolvenzverwalter anzumelden.

Über das Vermögen der im 

Handelsregister des Amtsge-

richts Wuppertal unter HRB 

26718 eingetragenen CB CONS-
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Tel.: 02191 / 50 663    

info@bvg-menzel.de   ·   www.bvg-menzel.de
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Das Justizministerium des Landes NRW 
veröffentlicht unter www.insolvenzen-
bekanntmachungen.de zeitnah aktuelle 
Insolvenzverfahren.
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Serie: Zukunftsfaktor Vielfalt
Transformation auf vier Rädern

Service 
Steuern, Recht, Versicherungen

Für Sie unterwegs: Andalusien, olé! 
Flamenco und noch viel mehr!
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Im September 2024
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thoelen
h ä r t e t e c h n i k

Tel. 0202 - 61 28 274
Fax 0202 - 61 28 275
www.thoelen-haertetechnik.de

Hol- und
Bringservice

Rudolf Ernenputsch GmbH & Co.KG   ·   Ot to-Hahn-St r. 65  ·   42369 Wupperta l
Te l . . 0202/40711  ·   Fax : 0202/40715  ·   E -ma i l . i n fo@transpor te -e rnenputsch .de

BAUSTOFFE · TRANSPORTE · ENTSORGUNG · CONTAINER · SCHROTT · METALLE

Unbenannt-3   1 22.10.10   11:25

Tel. 0202 75 88 73 0 | www.ostriga.comIhr Kompass für Patent • Marke • Design 
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MALSCHULE ARTISTICA

Kursleiter: G. Medagli
www.medagli.de
Mobil 015788159041
Vohwinkeler Str. 154
42329 Wuppertal

Kurse für Acryl- und Ölmalerei, Aquarell,
Pastelle, Tempera & Gouache. Zeichnen

und malen wie die alten Meister.
Abstrakte und informelle Malerei. Kurse

für Anfänger und Fortgeschrittene.

SEIT 12 JAHREN IHRE HUNDETAGESSTÄTTE 

direkt am Breitscheider Kreuz

www.huta-ratingen.de
fon 02102.94 24 944

JAN KÜHR
INDIVIDUELLE ANFERTIGUNG

Jan Kühr

Kronprinzenstraße 42

D-42857 Remscheid

Mobil: +49176 62 61 74 33

Mail: jk@jankuehr.de

visitenkarte.indd   1 09.01.2017   12:21:29

RMB Bachtig Steuerberatungsgesellschaft mbH
Lindemannstraße 82
40237 Düsseldorf

Telefon: +49 211 672044 | Telefax: +49 211 684546
www.rmb-steuerberatung.de | info@rmb-steuerberatung.de

RMB
Steuerberater

Düsseldorf

Bachtig Steuerberatungsgesellschaft mbH

Den Betrieb 
richtig steuern

TREUMERKUR
Wirtschaftsprüfung | Steuerberatung  
Unternehmensberatung

Wir unterstützen Sie!

Hand in Hand 
zur optimalen 
Lösung Hofaue 37 | 42103 Wuppertal

Telefon + 49 202 4 59 60 - 0
Telefax + 49 202 4 59 60 60

mail@treumerkur.de
www.treumerkur.de
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LECHNER-HAYN.COM
info@lechner-hayn.com

SHOWROOM WUPPERTAL
Uellendahler Str. 447

42109 Wuppertal
Tel.: 0202 51987670


